
Keine Chance auch zum Bachfest 2021 für 
klassische Konzerte mit internationaler Be-
teiligung vor ausverkauften Häusern:  Inten-
dant Prof. Michael Maul und sein Team ha-
ben rechtzeitig umdisponiert und richten 
Leipzigs größtes Klassikfestival vom 11. bis 
20. Juni erneut online aus.  Dennoch soll es 
das Bach-Ereignis des Jahres 2021 werden,
wenn der digitale Zyklus „Bachs Messias“ mit 
namhaften internationalen Bach-Ensemb-
les aus den Leipziger Bach-Kirchen und dem 
Gewandhaus gestreamt wird. Ursprünglich 
waren über 100 Veranstaltungen geplant,
die jetzt auf zwölf Konzerte mit Werkein-
führung und Gesprächsreihen eingedampft 
werden mussten. Ende Mai werde entschie-
den, ob Konzerte zusätzlich für Publikum
vor Ort geöffnet werden können, informiert 
das Bach-Archiv.
Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke
zeigt sich sehr erleichtert, dass diese Lö-
sung für das Bachfest 2021 gefunden wur-
de. Damit könne das Kronjuwel, der groß
angelegte Zyklus „Bachs Messias“, im Festi-
valprogramm 2021 präsentiert werden, und 
jeder Bach-Fan könne dabei sein. Der Zy- 
klus spiegelt Leben und Werk Jesu von Naza-
reth. Ab 11. Juni werden an fünf aufeinan-
derfolgenden Tagen täglich bis zu drei Kon-
zerte live gestreamt, es musizieren u. a. Ton 
Koopman, Masaaki Suzuki, Hans-Christoph 
Rademann, Václac Luks, Wolfgang Katsch-
ner und Justin Doyle. Ulrich Noethen wird
die Evangelientexte sprechen. Insgesamt
sollen 30 Kantaten, drei Oratorien und
die Matthäus-Passion erklingen, die maß-
geblich für das diesjährige Bachfest-Mot-
to „Erlösung“ stehen. Der Vorverkauf
für das Online-Festival startet Ende Mai.
www.bachfestleipzig.de. ■

Bachfest digital: 
„Bachs Messias“ 

Bachs Messias: Der Zyklus spiegelt Leben und 
Werk Jesu von Nazareth. Foto: Bach-Archiv

OBM Jung bekräftigt  
Solidarität mit Herzliya

Leipzigs Oberbürgermeister 
Burkhard Jung hat nach den 
Demonstrationen am Him-
melfahrts-Wochenende, bei 
denen auch antisemitische 
Parolen skandiert worden 
waren, klar Stellung bezogen: 
„Wir mussten Zeugen eines 
offenen Antisemitismus wer-
den: Antisemitische Parolen 
wurden skandiert, es wurde 
offen Hass gegenüber Juden 
artikuliert und das Existenz-
recht Israels in Frage gestellt. 
Solcher Hass ist auf das 
Schärfste zu verurteilen. Hier 
darf es keine Relativierung 
geben, von keiner Seite und 
von keiner Partei. Wir stehen 

Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen 
Verständigung wird am 26. Mai um 19 Uhr 
in der Nikolaikirche an Johny Pitts, einen bri-
tischen Essayisten und Fotografen verliehen. 
Um ein breites Publikum trotz anhaltender 
Pandemie zu erreichen, werden bis 30. Juni 
2021 stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen als Auszüge aus seinem gleichna-
migen Buch „Afropäisch. Eine Reise durch 
das schwarze Europa“ in einer zweiteiligen 
Ausstellung gezeigt. Auf Großflächen am Ni-
kolaikirchhof und am Hauptbahnhof neben 
dem Mobilitätszentrum der LVB sind jeweils 
fünf Motive zu sehen. Die Ausstellung zeigt 
die Suche nach einer Kultur, die das Schwarz-
sein in den Blick nimmt und gleichzeitig 
grundlegend europäisch ist. Pitts reiste mit 
dem Zug von London nach Paris, über Brüs-
sel, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Moskau, 
Rom, Marseille und Lissabon und ging der 
Frage nach, inwiefern eine „afropäische“ 
Identität Solidarität bewirken und verges-
sene Geschichten zurückbringen kann.  ■

Buchpreis: Doppelte 
Fotoschau im Freien
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Aufhebung von
Sanierungssatzungen

Fachbeauftragte/-r für Nachtkultur  
gesucht – Bewerbung bis 31. Mai unter:

Muko in altem Glanz Radeln auf dem Ring Stadthafen kommt
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Mit Digitalpremiere „Gräfin 
Mariza“ startet das Haus  
nach Sanierung neu durch

Bahn frei für Radfahrer:  
Erste Abschnitte des Innen-
stadtrings sind freigegeben

Aus der Anlegestelle nahe der 
Käthe-Kollwitz-Straße soll ein 
echtes Hafenbecken werden

Corona aktuell: Leipzig öffnet schrittweise
Stadt hat Pandemie-Beschränkungen gelockert / Hygiene-Auflagen gelten weiter / Neue Testzentren am Leuschnerplatz und in Arena

Zentral gelegen und ohne Voranmeldung nutzbar: das neue Corona-Testzentrum speziell für Radfahrer und Fußgänger auf dem 
Wilhelm-Leuschner-Platz. Montags bis samstags ist hier von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Derzeit können sich Leipziger an 120 Standor-
ten kostenlos auf Covid19 testen lassen, eine Übersicht gibt es unter leipzig.de/corona-testzentrum.  Foto: Stadt Leipzig/quo

Leipzig lebt wieder auf: 
Die ersten Gastronomen 
laden auf ihre Freisitze ein, 
Masken gehören in der 
City nur dort auf Mund 
und Nase, wo es eng wird, 
Ausgangsbeschränkun-
gen sind aufgehoben und 
für Grundschüler hat am  
17. Mai der Präsenzunter-
richt wieder begonnen.
Dennoch bleibt Eigenver-
antwortung geboten.

Seit dem 14. Mai kön-
nen Leipzigerinnen und 
Leipziger wieder etwas 
durchatmen. Die Stadt hat 
spürbare Lockerungen er-
möglicht, weil die 7-Ta-
ge-Inzidenz in Leipzig seit  
dem 7. Mai unter dem Grenz-  
wert von 100 Neuinfektionen 
gelegen hatte. Aktuell hat 
Leipzig sogar schon den Grenz- 
wert von 50 unterschritten, 
zum Redaktionsschluss (19. 
Mai) lag die Inzidenz bei 48,9.

„Wir alle sehnen uns nach 
einem Stück Normalität, viele 
sind müde nach mehr als 
einem Jahr Pandemie. Dass 
wir jetzt erste Lockerungen 
umsetzen können, ist in erster 
Linie Verdienst der Menschen 
selbst“, resümierte OBM 
Burkhard Jung in der verga-
nenen Woche.  Bürgerinnen 
und Bürger hätten mit ihrem 

verantwortungsbewussten 
und umsichtigen Verhalten 
maßgeblich dazu beigetragen, 
dass die Infektionszahlen in 
Leipzig schneller als in allen 
anderen sächsischen Regio-
nen zurückgingen.  

Was derzeit (Stand:  
19. Mai) gilt: Freisitze dürfen
unter strengen Hygiene-Auf-
lagen öffnen, Kinos können in 

Betrieb gehen, Grundschul-
kinder haben wieder täglich 
in den Schulen Unterricht, 
auch Schwimmunterricht 
darf stattfinden. Die nächtli-
che Ausgangsbeschränkung 
ist aufgehoben, ebenso die 
pauschale Maskenpflicht 
in den Fußgängerzonen. 
Dennoch appelliert die Stadt 
an die Eigenverantwortung 

der Leipziger, sich dort zu 
schützen, wo es eng wird, 
wo der Mindestabstand von 
1,50 Meter nicht eingehalten 
werden kann. Auf den Wo-
chenmärkten muss der Mund 
-Nasen-Schutz vorerst weiter 
getragen werden.  In Bahnen 
und Bussen der Leipziger Ver-
kehrsbetriebe gilt diese Pflicht
ebenso, allerdings muss es

keine FFP2-Maske mehr sein. 
Die Baumärkte haben wieder 
geöffnet und sind dem Einzel-
handel des täglichen Bedarfs  
gleichgestellt. Auch die Mu-
seen sind wieder geöffnet, die 
städtischen Bühnenhäuser 
planen dies ab 19. Juni und der 
Zoo hat seine Tore schon am   
10. Mai (siehe Seite 6) wie-
der aufgeschlossen. Voraus-

setzung auch hier: strikte 
Hygienemaßnahmen wie 
Terminbuchungen vorab, 
Kontaktnachverfolgung und 
ein Negativtest. Der Wildpark 
muss noch warten, weil hier 
Einlasskontrollen notwendig 
wären, die derzeit nicht abge-
sichert werden können. 

Auch der Sport profitiert 
von Lockerungen: Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jah-
re dürfen in Gruppen bis zu 
20 Personen trainieren. Kon-
taktfreier Sport ist auf Außen-
anlagen ohne Beschränkung 
möglich; in der Halle werden 
Kontaktverfolgung und  ein 
Negativtest verlangt. 

Und weil Tests überall 
gebraucht werden, gehen 
weitere Zentren an den 
Start: Neu eröffnet worden 
sind das „Bike-In“ und 
„Walk-In“-Testzentrum 
auf dem Wilhelm-Leusch-
ner-Platz und in der Qua-
terback Arena Leipzig. Ge-
spräche laufen auch für ein 
Testzentrum im Petersbo-
gen, das nach Pfingsten 
öffnen soll. Schließen musste 
hingegen das Zentrum in 
der Unteren Wandelhalle 
des Neuen Rathauses. Hier 
baut die Stadt in Kürze die 
zentrale Briefwahlstelle für 
die Bundestagswahl am  
29. September auf. ■

Schwimmhalle plus Bibliothek

Wie in diesem Entwurf gestaltet, soll die neue Schwimmhalle auf dem Otto-Runki-Platz aus-
sehen. Der Baustart ist noch in diesem Jahr geplant. Die Bibliothek bekommt ein eigenes Ge-
bäude auf dem Platz. Visualisierung: Architekten von Gerkan, Marg und Partner 

Bebauung des Otto-Runki-Platzes im Leipziger Osten nimmt konkrete Formen an

Das Ensemble aus Schwimm-
halle und Stadtbibliothek 
auf dem Otto-Runki-Platz 
im Leipziger Osten nimmt 
konkrete Formen an: Der 
Planungsbeschluss für den 
Neubau einer Bibliothek 
ist auf den Weg gebracht 
worden. Die Planung kostet 
340 000 Euro und soll bis An-
fang 2023 abgeschlossen sein. 
Mit einem Baubeginn ist vo-
raussichtlich frühestens 2025 
zu rechnen. Die Planung der 
Schwimmhalle war bereits 
abgeschlossen worden, mit 
dem Bau soll noch in diesem 
Jahr begonnen werden.

„Mit dem Bau einer neuen 
Stadtteilbibliothek am Ot-
to-Runki-Platz können wir 
ein langjähriges Vorhaben, 
im Leipziger Osten eine gro-
ße Bibliothek zu etablieren, 
endlich umsetzen. Zugleich 
erhält das Quartier einen 
sozialen und interkulturel-
len Treffpunkt für Familien, 
Erwachsene sowie für die 
vielfältigen Gruppen und 
Initiativen im Einzugsgebiet“, 
sagt Kulturbürgermeisterin 
Dr. Skadi Jennicke. 

Von der Stadtteilbiblio-
thek profitieren rund 26 000 
Bewohner der Stadtteile Neu-
stadt-Neuschönefeld und 
Volkmarsdorf sowie mehr 

als 47 000 Menschen im wei-
teren Umfeld. Die bislang am 
Torgauer Platz eingemietete 
Bibliothek reicht mit ihren 300 
Quadratmetern Nutzfläche 
nicht mehr aus und wird nach 
der Eröffnung am Otto-Run-
ki-Platz aufgegeben. 

Geplant ist die Umset-
zung des skandinavischen 
Konzepts der „Vier Räume“ – 
Lernraum, Treffpunkt, Raum 
für Anregungen und Raum 
für Aktivitäten. Auf rund 1000 
Quadratmetern, verteilt auf 

zwei Etagen, soll es Platz für 
etwa 15 000 Medien geben. 
An der Ausgestaltung der 
Bibliothek sollen die Bürger 
beteiligt werden. Dazu ist 
ein Termin am 1. Juli 2021 
vorgesehen, zu dem Ideen 
und Vorstellungen geäußert 
werden können. 

Der Neubau ist Bestandteil 
eines Stadtratsbeschlusses, 
wonach am Otto-Runki-Platz 
eine neue Schwimmhalle zu 
errichten ist, um im Leipzi-
ger Osten mehr Kapazität 

für Schul-, Vereins- und 
Freizeitsport zu schaffen. 
„Im Architektur- und Ge-
staltungswettbewerb wurde 
ein qualifiziertes Ergebnis 
für die Gestaltung des gesam-
ten Platzes erzielt, was den 
Schwimmhallenneubau und 
die neue Stadtteilbibliothek 
in geeigneter Weise vereint“, 
fasst Sportbürgermeister Hei-
ko Rosenthal zusammen. 2024 
soll die Schwimmhalle fertig 
sein, für die Fördermittel beim 
Freistaat beantragt wurden. ■

an der Seite Israels – ohne 
die Politik in der Region 
kritiklos hinzunehmen. Weil 
wir Freunde sind, dürfen 
wir auch die Politik kritisch 
hinterfragen.“ 

Jungs Solidarität gilt be-
sonders Herzliya, seit 2011 
Partnerstadt Leipzigs: „Ich 
habe dem Bürgermeister 
Mosche Fadlon geschrieben 
und die Solidarität der Stadt 
Leipzig betont. Auch die 
Menschen in Herzliya sind 
von den Angriffen aus den Pa-
lästinensergebieten betroffen 
und leben in Angst. Sie sollen 
wissen, dass wir in Leipzig an 
ihrer Seite stehen.“ ■

Hochkultur hilft Off-Kultur:  
Gewandhaus stellt Räume für Freie Szene
Das Gewandhaus zu Leipzig 
übt Solidarität und stellt ihre 
durch die Pandemie frei ge-
wordenen Termine der freien 
Szene zu Sonderkonditionen 
zur Verfügung. Das Haus 
kooperiert dabei mit dem 
Bündnis „#Das ist Leipzig“ 
und wird vom Kulturdezer-
nat unterstützt. Insgesamt 15 
Aufführungen sind geplant, 
die von Leipziger Off-Spiel-
stätten und Projektgruppen 

produziert werden. Die Idee 
dazu stammt von Gewand-
hausdirektor Prof. Andreas 
Schulz, der dem Bündnis 
bereits im November diesen 
Vorschlag unterbreitet hatte. 
Viele Spielstätten könnten 
ihre Räume unter Pandemie-
bedingungen nur mit gerin-
ger Besucherzahl nutzen, das 
Gewandhaus dagegen könne 
mit höherer Auslastung be-
spielt werden, so Schulz. ■
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Muko in schillernder Pracht
Auf digitalen Neustart soll große Eröffnungsfeier mit Publikum folgen

So schön und doch so leer: Erst im Herbst kann pandemiebedingt die große Wiedereröffnungsfeier der sanierten Musikalischen Komödie ge-
feiert werden. Der Saal ist in den Videoaufzeichnungen von Aufführungen nur zu erahnen. Foto: Tom Schulze

Nach zwei Jahren Bauzeit 
leuchtet die Musikalische 
Komödie (Muko) regelrecht 
von innen. Noch darf kein 
Besucher hinein – die festliche 
Eröffnungsgala ist auf den 
Herbst verschoben –, doch 
online öffnen sich in dieser 
Spielzeit die Türen. Am 8. Mai 
wurde die erste Digitalpremie-
re mit „Gräfin Mariza“ gezeigt. 
An diesem Pfingstwochenende 
ist das Stück nochmals digital 
zu erleben.

Mit seiner Operette „Gräfin 
Mariza“ verfolgte Emmerich 
Kálmán den Plan, den Erfolg 
der „Csárdásfürstin“ zu wie-
derholen. Das Ergebnis sieht aus 
wie eine Operette nach Rezept: 
Man rühre zunächst ein absur-
des Spiel mit den Identitäten 
an, hebe eine melodramati-
sche Liebesromanze darunter, 
garniere das Ganze mit einer 
Mischung aus Walzerseligkeit 
und feurigen Csárdásrhythmen 
und streue  ein paar zeittypische 
Foxtrottklänge darüber.

Die Geschichte: Um sich 
vor dem Ansturm potenzieller 

Heiratskandidaten zu schützen, 
fingiert die schöne und reiche 
Gräfin Mariza eine Verlobungs-
feier mit dem Gutsbesitzer 
Zsupán aus Varasdin und lädt 
in allen Zeitungen großspurig 
dazu ein. Allein der Bräutigam 
habe sich für den besagten 
Abend entschuldigt. Als dieser 
aber plötzlich vor ihr steht, ist 
Mariza ähnlich verblüfft wie 
ihr Fake-Bräutigam, der aus 
der Zeitung von seinem Glück 
erfahren hat. Mariza gerät unter 
Zugzwang – gesteht sie vor 

versammelter Gesellschaft ihr 
kleines Abwehrmanöver oder 
folgt sie Zsupáns Ruf nach 
Varasdin?  

 Neben täglicher Testung des 
Esembles hat Ulrich Wiggers 
in seiner Inszenierung auch 
auf erforderliche Abstände für 
Gesang und Tanz geachtet. 
Der Chor singt von den neuen 
Rängen aus, getrennt nach 
Stimmen, und ist leider nicht 
im Bild. Das Orchester unter 
der Leitung von Tobias Engeli 
musiziert zum ersten Mal aus 

dem neuen, höhenverstellbaren 
Orchestergraben der Muko, der 
wie Stellwerk, Zuschauersaal, 
Venussaal, Außenanlage und 
Tontechnik der zweijährigen 
Sanierung zu verdanken ist. 

Die umfassende Sanierung 
im Wert von annähernd zehn 
Millionen Euro wurde gemein-
sam von Oper Leipzig, Stadt, 
Land und Bund u. a. aus dem 
Förderprogramm Stadtumbau 
Ost und Eigenmitteln der Oper 
finanziert. Auch die zahlreichen 
Fans der traditionsreichen 
Spielstätte, die 1912 im Leipzi-
ger Stadtteil Lindenau erbaut 
wurde, haben sich durch einen 
zweckgebundenen Zuschlag 
auf die Eintrittskarten für 
die Musikalischen Komödie 
engagiert. 

Auch wenn sie das erste 
Stück im frisch herausgeputzten 
Haus nicht live vor Ort sehen 
kann, so bleibt der Fangemein-
de doch das Video im Internet: 
Noch bis zum Pfingstmontag, 
24. Mai, 22 Uhr, kann „Grä-
fin Mariza“ kostenlos unter 
www.oper-leipzig.de gesehen 
werden. ■
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an diese 
Jubilare: Ihren 100. Geburts-
tag feierten Frieda Grzadzie-
lewski am 9., Erika Helm am 
15. und Hildegard Vogler am 
16. Mai. Oskar Jakob wird am 
heutigen 22. Mai 102 Jahre 
alt. Margot Jedlicka feierte 
101. Geburtstag am 13. Mai, 
Ilona Waldinger am 20. Mai. 
Allen viel Gesundheit und 
Freude! ■

Die Stadt 
gratuliert 

n Auf einen Blick

Neue Hausregisseurin am Schauspiel
Die Opern- und Schauspielre-
gisseurin Anna-Sophie Mahler 
wird ab der Spielzeit 2021/22 
Hausregisseurin am Schauspiel 
Leipzig. In der vergangenen 
Saison stellte sie sich mit der Ur-
aufführung „Eriopis – Medeas 
überlebende Tochter erzählt 
alles“ von E. L. Karhu erstmals 
in Leipzig vor. In dieser Spiel-
zeit inszenierte sie eine eigene 
Fassung von „La Bohème“, 
deren Premiere nach Wie-
dereröffnung des Spielbetriebs 
geplant ist.

Schauspiel-Intendant Enrico 
Lübbe sagt: „Ich beobachte 
Anna-Sophie Mahlers Arbeiten 
schon seit Längerem und freue 

Lotter-Gesellschaft fördert Gemäldepaar
Bilder von 1816 sollen restauriert und im Alten Rathaus gezeigt werden / Spenden benötigt

In ihrem 25. Jubiläumsjahr un-
terstützt die Hieronymus-Lot-
ter-Gesellschaft abermals das 
Stadtgeschichtliche Museum. 
Förderprojekt diesmal: die Re-
staurierung eines Gemäldepaa-
res von 1816.  Dargestellt sind 
der Bankier Christian Wilhelm 
Reichenbach und seine Ehefrau 
Johanna Christiana, gemalt von 
Ludwig Geyer. 

Reichenbach war Bankier 
und eine Zeit lang Besitzer 
von Reichenbachs Garten (vor-
mals Richters Garten, später 
Gerhards Garten). „Dieser 
Garten war eine über 150 Jah-
re bestehende Gartenanlage 
mit parkartigem Charakter in 
der westlichen Vorstadt des 
alten Leipzigs“, erklärt der Lot-
ter-Vorsitzende Eric Buchmann. 
Reichenbachs Frau war vor ihrer 

Ehe die Angebetete von Cle-
mens von Brentano. Der Maler 
Ludwig Geyer war der Stiefva-

ter von Richard Wagner, den er 
schon zu Lebzeiten von dessen 
leiblichem Vater aufnahm.

„Beide Porträts sind von 
ihrer malerischen Qualität 
herausragend in der Samm-
lung Leipziger Bürgerpor- 
träts des Stadtgeschichtlichen 
Museums Leipzig. Nach der 
Restaurierung sollen sie in der 
Dauerausstellung im Alten 
Rathaus präsentiert werden“, 
so Buchmann.

Die Kosten der Restaurierung 
betragen 12 000 Euro. Dafür bit-
ten die Lotteraner um Spenden 
(IBAN: DE48 8605 5592 1100 
4040 11, Verwendungszweck: 
„Spende Reichenbach“).

„Wir möchten diese beson-
deren Porträts unbedingt in 
diesem Jahr noch restaurieren, 
sodass sie nach Abschluss der 
Sanierung im Alten Rathaus 
gezeigt werden können“, sagt 
Buchmann. ■

Anna-Sophie Mahler über-
nimmt eine Hausregie am Schau-
spiel Leipzig.    Foto: Schauspiel 

Live-Musik-Clubs und Nacht-
kultur spielen eine wichtige 
Rolle im Kulturleben der Stadt 
Leipzig. Um deren Erhalt zu 
sichern, wird jetzt eine Koordi-
nierungsstelle für Nachtleben 
eingeführt, an der sich die Stadt 
mit der Einrichtung der Stelle 
einer oder eines Fachbeauftrag-
ten für Nachtkultur beteiligt. 

Noch bis zum 31. Mai kön-
nen sich Interessierte bewerben 
– die Ausschreibung steht auf 
www.leipzig.de/stellen unter 
den aktuellen Stellenausschrei-
bungen. Kulturamtsleiterin Dr. 
Anja Jackes, in deren Behörde 
die Stelle angesiedelt sein wird, 
beschreibt das Anforderungs-
profil so: „Es muss jemand sein, 
die oder der Verständnis für 
Verwaltungsprozesse hat und 
zugleich mit den Akteuren der 
Clubszene in Leipzig verbun-
den ist. Beide Seiten müssen 
bedient werden.“

Vor diesem Hintergrund 
wurde im Mai 2020 das Kon-
zept für eine Koordinierungs-
stelle Nachtleben vorgelegt. 
Das Konzept sieht den Aufbau 
einer Doppelspitze vor: Auf 
städtischer Seite die Stelle 
Fachbeauftragter Nachtkultur 
sowie auf der Seite der freien 
Akteure eine Nacht-Rats-Spre-
cherin oder -sprecher, die den 
Nacht-Rat unter dem Dach des 
IG LiveKommbinat Leipzig 
e.V. vertritt. 

„Mit der Schaffung einer 
Stelle für die Belange der 
Nachtkultur zeigt die Stadt-
verwaltung, welch hohen 
Stellenwert die Club- und 
Veranstaltungsszene in Leipzig 
besitzt. Gerade jetzt ist es wich-
tig, diese auch mit personellen 
Ressourcen zu unterstützen“, 

Die ehemalige Direk-
torin des Musikins-
trumentenmuseums 
der Universität Leip-
zig und engagiertes 
Vorstandsmitglied des 
Notenspur Leipzig 
e.V., Prof. Dr. Eszter 
Fontana, ist von der re-
nommierten Amerika-
nischen Musikinstru- 
menten-Gesellschaft 
für ihr Lebenswerk 
mit dem Curt-Sachs-
Award 2021 ausgezeichnet 
worden. Damit würdigt die 
Gesellschaft Eszter Fontanas he-
rausragende Leistungen um die 
wissenschaftliche Erforschung 
von Musikinstrumenten.

Die gebürtige Un-
garin begann 1966 
eine Ausbildung als 
Konservatorin am 
Musikinstrumenten-
museum in Leipzig 
und ging nach ihrem 
Studium im gleichen 
Fach zurück nach 
Budapest an das Un-
garische National-
museum. 1995 kam 
sie als Direktorin des 
Musikinstrumenten-

museums zurück nach Leip-
zig. Bis zu ihrer Emeritierung 
im Jahr 2013 unterrichtete sie 
Organologie, Akustik und Pa-
läographie an der Universität 
Leipzig. ■

Stadt schreibt Stelle 
für Nachtkultur aus

Eszter Fontana für Arbeit zu 
Musikinstrumenten geehrt

Bei Schumanns 
Das Schumann-Haus bietet 
am 23. und 30. Mai jeweils 
um 15 Uhr virtuelle Füh-
rungen durch die frühere 
Wohnung von Clara und 
Robert Schumann an. Un-
ter www.schumannhaus.
de/museum-digital kön-
nen sich Besucher für die 
Tour im Videoformat mit 
MS Teams anmelden. Ein 
Ticket kostet fünf Euro. ■

Krien geehrt
Die Leipziger Schriftstellerin 
Daniela Krien (*1975) ist mit 
dem Sächsischen Literatur-
preis 2020 ausgezeichnet 
worden. Zehn Jahre nach 
ihrem Romandebüt „Ir-
gendwann werden wir uns 
alles erzählen“ würdigte die 
Jury ihre immer in einem 
klaren, sinnlichen Ton ge-
schriebenen wahrhaftigen 
Geschichten. Der Preis wird 
alle zwei Jahre verliehen und 
ist mit 10 000 Euro dotiert. ■

Jazztage nominiert
Die 44. Leipziger Jazztage 
unter dem Motto „Transi-
tions“ (Übergänge) sind in 
der Kategorie Festival des 
Jahres für den 1. Deutschen 
Jazzpreis nominiert wor-
den. Mit den Leipzigern 
konkurrieren das Jazzfest 
Berlin und das Moers Fes-
tival um den Preis, der im 
Juni von Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters 
verliehen wird. ■

VHS online
Zwei spannende Podcasts 
hat die Volkshochschule 
Leipzig derzeit zum Nachhö-
ren unter www.vhs-leipzig.
de zu bieten: Zum einen eine 
neue Folge von „Ein.Blick“, 
der Podcast der Bürgerrecht 
Akademie mit dem Thema 
„Weibliche Regierungs- 
chefinnen – ein Zeichen 
gelungener Gleichberechti-
gung?“. Zum anderen „Ach 
so!?“ mit Folge 10 des Grund-
bildungs-Podcasts: „Impfen 
– muss das sein?“ inklusive 
eines Bildungshäppchens 
„Das Immunsystem – was 
ist das?“. ■

Stadtarchiv digital:  
So ein Kindergarten

Fotodetektive gesucht! Alle 
Leipziger sind aufgerufen, 
dem Stadtarchiv zu helfen, 
alte Fotos aus Kindergärten 
zeitlich einzuordnen: 
In „Sommerkindergärten“ 
wurden Kinder in Hütten 
oder Baracken in der Natur 
untergebracht. Mittagsschlaf 
hielten sie dann auf Pritschen 
im Freien. Dieses Foto könnte 

auch in einem Sommerkin-
dergarten aufgenommen 
worden sein. Welche Leip-
ziger Einrichtung gönnte 
den Kindern Schlaf unter 
raschelnden Blättern?

Hinweise können per 
E-Mail an stadtarchiv@leip-
zig.de oder per Post an Stadt 
Leipzig, Stadtarchiv, 04092 
Leipzig gesendet werden. ■

n Den Bildern auf der Spur

sagt Kulturbürgermeisterin 
Dr. Skadi Jennicke. Sie betont: 
„Ganz aktuell geht es darum, 
zum einen die Folgen der Pan-
demie zu bewältigen und zum 
anderen dafür Sorge zu tragen, 
dass die vom Bundestag auf 
den Weg gebrachte Änderung 
der Baunutzungsverordnung 
für Clubs und Livespielstätten 
in Leipzig konsequent gelebt 
wird. Künftig gelten Clubs mit 
nachweisbarem kulturellen 
Bezug nicht mehr als Vergnü-
gungsstätten, sondern werden 
als Anlagen für kulturelle Zwe-
cke definiert. Dadurch werden 
sie als schützenswert und 
förderungswürdig eingestuft.“

Der oder die Fachbeauftragte 
soll vernetzen, beraten, Bedarfe 
analysieren und dazu passende 
Maßnahmen entwickeln – als 
Schnittstelle zwischen der 
Leipziger Nachtkultur und der 
Stadtverwaltung. Dazu kommt 
eine Lotsenfunktion zwischen 
nachtkulturellen Veranstal-
tern, Ordnungsbehörden und 
Verwaltung.

„Der Fachbeauftragte für 
Nachtkultur vermittelt zwi-
schen der Clubszene und 
deren Besuchern auf der einen 
Seite und den Anwohnern und 
der Politik auf der anderen. 
Er sammelt Anliegen und 
Beschwerden und trägt seine 
Vorschläge der Stadt vor“, er-
klärt Ordnungsbürgermeister 
Heiko Rosenthal. „Die Idee 
dazu kommt aus Amsterdam. 
Dort gibt es schon seit 2012 
einen ,Nachtbeauftragten‘. Das 
dortige Konzept funktioniert 
und es gibt seitdem weniger 
körperliche Auseinanderset-
zungen und weniger Lärmbe-
lästigung.“ ■

Bewerbung bis 31. Mai möglich

Programm für 
Leipzig liest

Leipzig liest extra steht vor 
der Tür: Das Lesefest, das die 
erneut ausgefallene Leipziger 
Buchmesse zumindest zum 
Teil kompensieren soll, wartet 
vom 27. bis 30. Mai mit mehr 
als 350 Veranstaltungen an 80 
Orten in der Stadt auf. Live auf 
der Bühne oder digital – Au- 
toren aus dem In- und Ausland 
lesen aus ihren Werken. Mit 
den beiden Preisträgern des 
Leipziger Buchpreises zur 
Europäischen Verständigung 
2021 und 2020, Johny Pitts und 
László F. Földényi, beginnt 
Leipzig liest extra am 26. Mai 
in der Nikolaikirche die dies-
jährige Reise um die Welt. Im 
Zentrum steht Literatur aus 
Südosteuropa. Das gesamte 
Programm steht detailliert 
unter www.leipziger-buch-
messe.de zum Nachlesen. ■

mich sehr, mit ihr eine renom-
mierte Regisseurin kontinuier-
lich am Schauspiel Leipzig zu 
wissen, die großes Interesse und 
Erfahrung mit musiktheatralen, 
experimentellen Theaterfor-
men besitzt. In einer Stadt wie 
Leipzig, mit ihrer besonderen 
Musiktradition und vielfältigen 
Musikszene, finde ich es immer 
wichtiger, Schauspiel- und Mu-
siktheater-Elemente zu verbin-
den. Dafür ist Frau Mahler eine 
hervorragende Regisseurin.“

Anna-Sophie Mahler wurde 
1979 in Kassel geboren und stu-
dierte Regie an der Hochschule 
für Musik „Hanns Eisler“ in 
Berlin. Als Schauspiel- und 

Eszter Fontana.
 Foto: Winfried  
 Kurtzke

Eric Buchmann mit den Gemälden von Bankier Christian Wilhelm 
Reichenbach und seiner Ehefrau Johanna Christiana, gemalt von 
Ludwig Geyer. Foto: Hieronymus-Lotter-Gesellschaft

Opernregisseurin ist sie u. a. an 
den Münchner Kammerspielen, 
der Bayerischen Staatsoper 
München und der Staatsoper 
Stuttgart tätig. Seit 2006 arbeitet 
sie auch mit ihrer freien Gruppe 
CapriConnection im Bereich des 
dokumentarischen Theaters, 
deren Arbeiten vor allem an 
der Gessnerallee Zürich, an 
der Kaserne Basel und im HAU 
Berlin zu sehen waren. Mit 
„Mittelreich“ nach dem Roman 
von Josef Bierbichler wurde An-
na-Sophie Mahler zum Berliner 
Theatertreffen eingeladen. 2017 
waren zwei ihrer Arbeiten auf 
der Biennale Teatro in Venedig 
zu sehen. ■

Kooperation mit  
Filmhochschule München

Stefan Klingele, Musikdirektor der Musikalischen Komödie, hat eine 
außergewöhnliche Initiative für neue künstlerische Impulse in der 
coronabedingten Schließzeit angeregt: eine Kooperation mit der 
Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München. In der Muko 
laufen derzeit Dreharbeiten für sechs experimentelle Kurzfilme, die 
anschließend in München geschnitten und fertiggestellt werden. 
Voraussichtlich ab Juni sollen die zwei bis drei Minuten langen „Ne-
benschauschätze“ der Künstlerinnen Nina Moog, Johanna Seggel-
ke, Paula Tschira, Carlotta Wachotsch, Mila Zhluktenko und Marie 
Zrenner auf dem Youtube-Kanal der Oper Leipzig zu sehen sein. ■

http://www.oper-leipzig.de
http://www.oper-leipzig.de.
http://stadtarchiv@leipzig.de
http://stadtarchiv@leipzig.de
http://www.leipziger-buchmesse.de
http://www.leipziger-buchmesse.de


Achtung: Radler auf dem Ring
Promenadenring teilweise für Radverkehr freigegeben / Stadt setzt neue Fahrradpiktogramme 

Neue Verkehrsführung: Radfahrer können Dittrichring wieder befahren.  Karte: Stadt Leipzig/abl

Besondere Vorsicht und 
gegenseitige Rücksichtnah-
me gilt jetzt auf dem Ring: Seit 
April hat die Stadt Teilberei-
che des Promenadenrings für 
den Radverkehr freigegeben. 
Um das Sicherheitsempfin-
den der Radfahrerinnen und 
Radfahrer zu erhöhen, setzt 
die Stadt auf dem Dittrichring 
neue Markierungen. 

Die Piktogramme werden auf 
den Straßenabschnitten ange-
bracht, auf denen der Rad-
verkehr nicht separat in einer 
Spur geführt wird, sondern 
sich eine Fahrbahn mit den 
Autos teilt. Damit soll die Auf-
merksamkeit der Autofahrer 
und -fahrerinnen auf die neue 
Regelung am westlichen Ring 
gelenkt und auf die gebotene 
Rücksichtnahme hingewiesen 
werden. Zusätzlich soll der 
Radfahrstreifen in den nächs-
ten Wochen grün eingefärbt 
werden. 

„Nach knapp 30 Jahren 
können erstmals wieder Fahr-
radfahrerinnen und Fahrrad-
fahrer den Ring nutzen. So 
eine verkehrsorganisatorische 
Wende verläuft nicht geräusch- 
los und bedarf auch der Ver-
änderung alter und der Ein-
übung neuer Gewohnheiten.“ 
sagt Michael Jana, Leiter des 
Verkehrs- und Tiefbauamtes. 
„Der westliche Innenstadtring 
ist jetzt eine Stadtstraße wie 
andere auch, auf dem jeder-
zeit mit Radfahrenden zu 
rechnen ist und auf der die in 
der Straßenverkehrsordnung 
gebotenen Verhaltensregeln 
einzuhalten sind.“

Die jetzige Lösung bedeutet 
nur einen Zwischenschritt. 
Ziel ist es, entlang des gesam-
ten Ringes sichere Radwege 
zu schaffen. Dabei müssen 
zuerst die Abschnitte mit 
Radfahrverboten in Angriff 
genommen werden, die keine 
parallelen Radwege haben. 
Voraussetzung dafür ist es, 
den Kfz-Verkehr aus Richtung 
der Jahnallee und um den 
Hauptbahnhof zu reduzieren. 
Erst dann können die Ampeln 
umprogrammiert werden, 
ohne dass es Staus gibt oder 
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Die ersten vollelektrischen 
Busse der Leipziger Ver-
kehrsbetriebe (LVB) gehen ab 
sofort in den Probebetrieb. Zu-
nächst werden die Neuzugän-
ge auf  der Linie 89 eingesetzt. 
Ab den Sommerferien weiten 
die LVB den Probebetrieb auch 
auf die Linien 74 und 76 aus. 
Für 2022 ist dazu der Einsatz 
auf der Linie 60 geplant. „Mit 
Einführung der E-Bus-Tech-
nologie wollen wir die Klima-
schutz- und Energieziele der 
Stadt Leipzig unterstützen und 
unseren Beitrag leisten“, sagt 
Ronald Juhrs, technischer Ge-
schäftsführer der LVB. Neben 
dem modernen E-Antrieb sol-
len die neuen Busse auch aus-
reichend Platz für Kinderwa-
gen und Rollstuhlfahrer sowie 
USB-Anschlüsse zum Laden 
von Smartphones bieten. In 
den letzten Wochen wurde für 
das Großprojekt Fahrpersonal 
geschult, die Werkstatt wurde 
entsprechend ausgestattet und 
Ladestationen wurden gebaut. 
Bis zum Jahresende wollen 
die LVB insgesamt 21 E-Busse 
in Betrieb nehmen, weitere 
folgen. Lade- und Abstellmög-
lichkeiten bauen die LVB auf 
dem Bushof in Lindenau. An 
den  Endhaltestellen entstehen 
weitere Lademöglichkeiten, 
an denen die Akkus auf dem 
Dach in circa vier Minuten 
nachgeladen werden können.  
Gefördert wird das Projekt 
durch Gelder des Freistaates 
und des Bundes. ■

Bewohnerparken im Waldstraßenviertel

Das Bewohnerparkgebiet im 
Waldstraßenviertel wird neu 
zugeschnitten. Der ursprüng-
liche Bewohnerparkbereich E 
soll künftig in die Bereiche E 
und G neu aufgeteilt werden 
(siehe Karte). Der Bereich 
F bleibt unverändert. Hin-
tergrund ist der Beschluss 
des Sächsischen Oberver-
waltungsgerichtes Bautzen 
(OVG). Am 12. Mai hat die 
Stadt diese Änderungen nun 
den Interessensgruppen des 
Viertels vorgestellt, eine ab-
schließende Entscheidung 
trifft der Verwaltungsaus-
schuss nun voraussichtlich im 
Juli. Anschließend kann die 
Beschilderung der Bewohner-
parkbereiche entsprechend 
beauftragt werden. Rund 630 

Sozialwohnungen in der  
Wolfgang-Heinze-Straße

Die Stadt Leipzig will vom 
Bund ein etwa 2 500 Quadrat-
meter großes Grundstück in 
der Wolfgang-Heinze-Straße 
29 in Connewitz erwerben – 
damit dort unter anderem 
Sozialwohnungen entstehen 
können. Das hat Oberbürger-
meister Burkhard Jung jetzt 
auf Vorschlag von Baubür-
germeister Thomas Dienberg 
auf den Weg gebracht. „Das 
ist ein gutes Beispiel für das 
vorsorgende Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
der Stadt Leipzig“, sagt  
Dienberg. Zusätzliche Flä-
chen können hierbei für die 
Schaffung von bezahlbarem 
sowie preisgünstigem Wohn-
raum gesichert werden.“ Der 
Kauf muss noch durch die 
Gremien bestätigt werden.

Auf dem Grundstück sol-
len mindestens 32 Wohnein-
heiten entstehen. Davon 
sollen mehr als die Hälfte für 
den sozialen Wohnungsbau 
sowie für besondere Bedarfs-
gruppen aus dem Quartier 
entwickelt werden. Im Erd-
geschoss sind zudem öffent-
lich oder kleingewerblich 
nutzbare Räume vorgesehen. 
Die Stadt kauft die Immobilie 
von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) 

Mittelstandsförderung: Programm vorerst ausgesetzt

E-Busse nehmen 
Probebetrieb 

auf Linie 89 auf 

Antrags-Ansturm: Das in 
diesem Jahr modifizierte Mit-
telstandsförderprogramm der 
Stadt ist so gut angelaufen, dass 
das Budget bereits erschöpft ist 
und das Programm vorerst aus-
gesetzt werden muss. Deshalb 
können aktuell keine weiteren 
Anträge angenommen werden, 
bereits gestellte Anträge wer-
den in der Reihenfolge ihres 
Eingangs bearbeitet.

Im Amt für Wirtschaftsför-
derung waren Anträge in Höhe 
von 3,2 Mio. eingegangen – bei 
einem verfügbaren Budget 
von 1,8 Mio. Euro, das im 
Vergleich zum Vorjahr bereits 
verdoppelt wurde. Die meisten 

Die ersten E-Busse nehmen Fahrt 
auf.  Foto: Leipziger Gruppe. 

Verkehrsschilder müssen neu 
montiert werden. Danach tritt 
die Neuregelung in Kraft, 
zugleich werden die Park-
scheinautomaten in Betrieb 
genommen. 

Geplant ist, bereits be-
antragte und ausgegebene 
Bewohnerparkausweise und 
Ausnahmegenehmigungen 
gebührenfrei und unaufge-
fordert neu auszustellen. 
Der neue Parkausweis bezie-
hungsweise die neue Ausnah-
megenehmigung sind dann in 
Abhängigkeit der Wohnan-
schrift oder der Hauptnieder-
lassung für den Parkbereich 
E oder G gültig. Nutzer eines 
Bewohnerparkausweises, die 
aus dem bisherigen Bewoh-
nerparkgebiet E verzogen Übersicht: Bewohnerparken  im Waldstraßenviertel.   Karte: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Anträge aus den Unternehmen 
gingen im Programmsegment 
„Fortführung des Wachstums/ 
Nachhaltiges Wachstum“ 
ein. Dies waren insgesamt 85 
Anträge mit einem Volumen 
von 2,3 Mio. Euro. 31 Anträge 
davon wurden bisher bewil-
ligt, wodurch in den nächsten 
beiden Jahren in den Unter-
nehmen 12,3 Mio. Euro Um-
satz zusätzlich generiert und 
87 Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollen. Das Segment 
„Unternehmenssicherung in 
Krisenzeiten“ liegt mit insge-
samt 28 Anträgen und einem 
Förderumfang von 410 000 
Euro auf Platz 2. Davon konn-

ten bisher 12 Anträge bewilligt 
werden. 

„Der große Erfolg des Mit-
telstandsprogrammes zeigt 
uns, dass Leipziger Unter-
nehmen die Corona-Krise als 
Chance nutzen: Viele Projekte 
dienen der Digitalisierung von 
Geschäftsabläufen und der 
Vertriebswege“, sagt Clemens 
Schülke, kommissarischer Lei-
ter des Dezernates Wirtschaft, 
Arbeit und Digitales und Leiter 
des Amtes für Wirtschaftsför-
derung. Schülke betont: „Das 
Mittelstandsprogramm wird 
fortgeführt, wir informieren so-
fort, wenn wieder neue Anträge 
gestellt werden können.“ ■

Parkgebiet wird neu eingeteilt: Aus Bereich E werden die zwei Bereiche E und G / Rund 630 Verkehrsschilder müssen neu montiert werden

Sporthalle für Schule 
Gießerstraße fertig

Die neue Grundschule in 
der Gießerstraße 4, zwischen 
Karl-Heine-Kanal und Ta-
schenkaufhaus, verfügt seit 
Anfang Mai über eine neue 
Zweifeld-Sporthalle. Sobald 
die Corona-Regelungen es 
erlauben, kann sie genutzt 
werden – auch von Vereinen. 
Die Stadt investierte insgesamt  
16,3 Millionen Euro für den 
Neubau von Schule und Sport-
halle, davon stellte der Freistaat 
5,8 Millionen zur Verfügung. 

Die dringend benötigte 
Grundschule für Lindenau 
war bereits zum Schuljahres-
beginn 2020 bezugsfertig. Für 
den Schulsport nutzten die 
Kinder bisher die vorhandene 
Sportfreifläche. Die Schule 
wird vierzügig geführt und 
dafür in den nächsten Jahren 
Schüler aufnehmen. ■

sind, werden seitens des 
Ordnungsamtes über die 
Möglichkeit einer Gebühren-
rückerstattung informiert.

Das OVG hatte 2020 in der 
Zone E einen Widerspruch 
zur Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Straßen-
verkehrs-Ordnung gesehen, 
wonach die maximale Aus-
dehnung eines Bereiches mit 
Bewohnerparkvorrechten die 
Länge von 1 000 Metern nicht 
übersteigen darf. In Zone E 
betrug sie etwa 1 160 Meter. Die 
Bewohnerparkregelung sowie 
das gebührenpflichtige Parken 
in Zone E wurden daraufhin 
ausgesetzt. Die Anordnung 
des Bewohnerparkens an sich 
ist jedoch nicht rechtswidrig, 
stellte das OVG fest.  ■

Stadt erwirbt  
„Connewitzer Spitze“

Die Stadt hat am 6. Mai die 
Freifläche im Kreuzungsbe-
reich der Wolfgang-Heinze- 
und der Biedermannstraße, 
südlich des Connewitzer 
Kreuzes, erworben. Bei der 
Zwangsversteigerung am 
Amtsgericht Leipzig war die 
Kommune mit 800 000 Euro 
der höchste Bieter. 

Die sogenannte Conne-
witzer Spitze ist 940 Qua-
dratmeter groß und wird 
derzeit noch als Parkplatz 
genutzt. Sie grenzt an eine 
bestehende städtische Grün-
fläche an, auf der sich seit 
1994 ein Streetballplatz 
befindet. Die „Connewit-
zer Spitze“ soll künftig als 
Grünfläche im Quartier er-

■ Zahl der Woche

1817
1817 Hinweise sind seit dem Start des Mängelmelders bei der Stadt 
Leipzig eingegangen (Stand 18. Mai). Am häufigsten gemeldet 
wurde illegale Müllentsorgung im öffentlichen Raum. Die Stadt-
reinigung hat bereits 905 Ablagerungen, die über den Mängelmel-
der angezeigt worden sind, beräumt. In der Regel werden Män-
gel innerhalb von 14 Tagen beseitigt, bei Spielgeräten dauert es 
etwas länger. Mit dem Mängelmelder über leipzig.de/maengel-
melder haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Abfälle 
in Parks, defekte Spielgeräte oder Fahrzeuge ohne Kennzeichen 
direkt online der Stadt zu melden – auch mit Fotos. Der neue Ka-
nal wird seit seiner Einführung am 19. April rege genutzt. 

Straßenbahnen nicht mehr 
durchfahren können. 

Seit dem 24. April ist der 
Ring erstmals seit 1975 teil-
weise wieder für den Rad-
verkehr befahrbar. Zwischen 
Käthe-Kollwitz-Straße und 
Gottschedstraße sowie zwi-
schen Harkortstraße und  
Nonnenmühlgasse gibt es 
einen neuen Radfahrstreifen. 

In weiteren Bereichen am 
Dittrichring teilen sich Rad- 
und Autofahrer eine Spur. 
Den neuen Regelungen war 
ein Urteil des Oberverwal-
tungsgerichtes Bautzen vom 
Oktober 2018 vorausgegan-
gen, das das Radfahrverbot 
auf weiten Teilen des Pro-
menadenrings für unzulässig 
erklärt hatte. Darauf folgten 

intensive Planungen, um 
die Vorgaben umzusetzen. 
Weitere Abschnitte sollen für 
Radfahrer freigegeben wer-
den, die Vorbereitungen dazu 
laufen. Mehr Infos und einen 
FAQ-Bereich zum Radfahren 
auf dem Ring gibt es auf:

www.leipzig.de/
radverkehr

und nimmt dabei die Verbil-
ligungsrichtlinie des Bundes 
in Anspruch, wonach pro 
geschaffener Sozialwohnung 
ein Rabatt von 25 000 Euro 
gewährt wird. Das Grund-
stück soll im Rahmen eines 
Konzeptverfahrens mittels 
Erbbaurecht an Interessenten 
bereitgestellt werden. Dabei 
erhält das am besten bewer-
tete Konzept den Zuschlag 
und darf auf dem Grundstück 
umgesetzt werden. Parallel 
dazu findet ein weiteres Kon-
zeptverfahren für das Grund-
stück Georg-Schwarz-Straße 
81 im Stadtteil Leutzsch statt. 
Dieses wurde bereits vom 
Bund erworben und soll mit 
mindestens vier Wohnungen 
bebaut werden. 

Für beide Grundstücke 
können sich Interessierte 
seit Kurzem bewerben, Be-
werbungsschluss ist der 28. 
Juli 2021. Anfang September 
werden die eingereichten 
Konzepte im Stadtteil vor-
gestellt. Dabei können auch 
Bürgerinnen und Bürger  ihre 
Anmerkungen vortragen. 
Weitere Informationen unter:

www.leipzig.de/
konzeptverfahren

halten und weiterentwickelt 
werden. Der Stadtrat hatte 
im März die Sanierungssat-
zung für das entsprechen-
de Gebiet Connewitz/Bie-
dermannstraße angepasst. 
Danach kann der Bereich 
nicht bebaut werden. Laut 
eines weiteren Beschlusses 
des Stadtrates am 31. März 
zur Aufstellung eines Be-
bauungsplanes Nr. 464 ist 
die Freifläche als öffentliche 
Grünfläche festgesetzt. Die 
Mitbieter im Zwangsver-
steigerungsverfahren waren 
darauf hingewiesen worden. 
Ein Erwerb der „Conne-
witzer Spitze“ war in der 
Vergangenheit mehrfach 
gescheitert. ■

Die Grünauer Ratzelstraße soll 
ausgebaut werden.  Sanieren will 
die Stadt den 530 Meter langen 
Teilabschnitt zwischen Diez-
mann- und Schönauer Straße. 
Wenn der Stadtrat den Plänen 
zustimmt, können ab April 2022 
Fahrbahnen, Gehwege und Glei-
se ausgebaut und auf beiden Sei-
ten ein Radfahrstreifen angelegt 
werden. Vorgesehen ist auch, 
die Gehwege zu befestigen und 
Fahrradbügel aufzustellen. Ge-
parkt werden darf dann nur noch 
auf der stadtauswärtigen Seite. 
Barrierearm umgebaut werden 
sollen die Kreuzungen – sie 
erhalten abgesenkte Bordsteine 

und Bodenindikatoren. Auch die 
Trink- und Abwasserleitungen 
sollen erneuert werden. 

Die Haltestellen „Herr-
mann-Meyer-Straße“ werden 
barrierefrei umgebaut und mit 
Fahrgastanzeigen und Warte-
häuschen ausgestattet. Damit 
hier breitere Straßenbahnen  fah-
ren können, werden die Gleis- 
anlagen entsprechend ange-
passt. Das etwa 11,45 Mio. Euro 
teure Bauprojekt stemmen Stadt, 
Leipziger Verkehrsbetriebe und 
Wasserwerke gemeinsam, im 
April 2023 sollen die Bauarbeiten 
fertig sein. Details unter: leipzig.
de/ratzelstraße. ■

Teilabschnitt Ratzelstraße soll  
ab 2022 modernisiert werden

http://leipzig.de/maengelmelder
http://leipzig.de/maengelmelder
http://www.leipzig.de/radverkehr
http://www.leipzig.de/radverkehr
http://www.leipzig.de/konzeptverfahren

http://www.leipzig.de/konzeptverfahren

http://leipzig.de/ratzelstraße
http://leipzig.de/ratzelstraße
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Marius 
Beyer

Stadtrat

In 126 Tagen ist Bundestagswahl! Die Stadt 
Leipzig sucht auch diesmal engagierte und 
zuverlässige Wahlhelfer. Diese können in 
einem Wahllokal oder in Briefwahlaus-
zählstellen mitarbeiten. Leider ist es für die 
Stadtverwaltung vor jeder Wahl ein Kraftakt, 
genügend Wahlhelfer zu gewinnen. Eine 
Erhöhung der finanziellen Anreize könnte 
dazu beitragen, dieses Defizit zu beheben. 

Im Vergleich deutscher 
Städte mit ähnlicher Ein-
wohnerzahl liegt die Stadt 
Leipzig bei der Wahlhelfe-
rentschädigung unter dem 
Durchschnitt. Beispielsweise entschädigt 
die sächsische Landeshauptstadt Dresden 
ihre Wahlhelfer im Schnitt mit 15 Euro 
mehr, in Erfurt werden sogar 30 Euro mehr 

gezahlt. Die Folgen der 
Corona-Pandemie sind 
auch bei Wahlen zu spüren, 
wie die vergangenen Land-
tagswahlen in Baden-Würt-

temberg und Rheinland-Pfalz zeigten. Ein 
starker Anstieg des Briefwahlanteils sorgt 
automatisch für Mehrarbeit bei den freiwilli-
gen Helfern in den Briefwahlauszählstellen. 

Zudem verlangt die Einhaltung der Coro-
na-Schutz-Verordnung allen Wahlhelfern 
bei ihrer Arbeit einiges mehr ab als unter 
normalen Umständen. Die AfD-Fraktion 
beantragt deshalb eine Erhöhung der 
Entschädigung für Wahlhelfer um durch-
schnittlich 15 Euro sowie eine pandemie-
bedingte Einmalzahlung von 20 Euro. Das 
Ehrenamt sollte es uns wert sein! ■

Wahlhelfer besser 
entschädigen!

Christopher 
Zenker

Fraktionsvorsitzender

Musikclubs sind ein wichtiger Bestandteil der 
Kulturlandschaft in unserer Stadt. Sie sind 
eben nicht mit Spielotheken und kommerzi-
ellen Diskotheken gleichzustellen, sondern 
gehören aufgrund ihrer Bedeutung eher in 
die Kategorie von Oper und Gewandhaus. 
Der Bundestag hat sich jüngst für eine An-
passung der Baunutzungsverordnung aus-
gesprochen, wodurch Musikclubs und Live-

musikspielstätten künftig 
als „Anlagen kultureller 
Zwecke“ deklariert werden 
und eben nicht mehr den 
Vergnügungsstätten zuge-
ordnet werden. Aus unserer Sicht ist das ein 
wichtiger Schritt, um ein allmähliches Club- 
sterben zu stoppen. Auch in Leipzig ist es so, 
dass Clubs durch Verdrängung und steigen-

de Mieten ihre bisherigen 
Standorte verloren haben 
oder ihnen dies bevorsteht.
Es darf deshalb nicht allein 
bei einer symbolischen Zu-

ordnung der Musikclubs zu den Kulturstätten 
bleiben. Es muss auch zügig die gesetzliche 
Umsetzung folgen, damit die Kommunen 
Möglichkeiten bekommen, Clubs auch in 

Wohngebieten zu schützen. Wir erwarten, 
dass die Anerkennung der Clubkultur 
nicht nur in der Baunutzungsverordnung 
Niederschlag findet, sondern auch in den 
Planungs- und Stadtentwicklungsprozessen 
konkret angegangen wird. So beispielsweise, 
wenn es bei Bauleitplanungen um Lärm-
schutz oder um den Erhalt bestehender 
Einrichtungen geht. ■

Clubkultur  
erhalten

Proaktiv handeln 
statt abwarten

Dr. Sabine
Heymann

Stadträtin

Quartiersgaragen sind ein Weg, um dem 
Stellplatzmangel in Wohnquartieren ent-
gegenzuwirken. Oft sind sie wirtschaftlich 
nur tragfähig, wenn der Bau gefördert 
wird. Gelder dafür gibt es auch in Form der 
Stellplatzablöse, die anfällt, wenn bei einem 
Gebäude keine oder nicht genug Stellplätze 
errichtet werden können. Der Haken dabei: 
Für Quartiersgaragen dürfen diese Gelder 

nur in der Nähe des Ent-
stehungsortes fließen. Nun 
berichtete die Bauverwal-
tung, dass im Fördertopf 
ca. 10 Mio. Euro liegen, ihr 
aber seit Jahren keine Projekte vorgelegt 
werden. Diese passive Abwartehaltung 
wird den Problemen nicht gerecht. Wir als 
CDU-Fraktion wollen wissen: Wo genau 

darf welcher Geldbetrag 
verwendet werden, und 
in welchen  potenziellen 
Verwendungsgebieten 
herrscht Stellplatzmangel? 

Wo beides zutrifft, soll die Stadtverwaltung 
im Konzeptverfahren geeignete Grund-
stücke zum Bau von Quartiersgaragen 
ausschreiben, mit verlässlicher Förderzu-

sage. Wo es keine eigenen Flächen gibt, 
soll die Verwaltung proaktiv für private 
Investitionen werben, unter Benennung 
der konkreten Förderhöhe. Außerdem 
beantragen wir einen Fachaustausch mit 
Parkhausbetreibern, um gemeinsam zu 
prüfen, wie Quartiersgaragen auch ohne 
Förderung wirtschaftlich funktionieren 
könnten. ■

Kristina
Weyh

Stadträtin

erstickt. Zudem müssen 
der Flächenanteil für um-
weltgerechte Mobilität 
erhöht und die Geschwin-
digkeit gesenkt werden.
Dafür braucht es einen Bundesverkehrs-
minister, der mit Blick auf den Radverkehr 
dringend die Verkehrsregeln modernisiert 
und die Investitionsmittel für sicheren 

Radverkehr erhöht. Wir 
schlagen deshalb vor, dass 
neue gleichrangige Schwer-
punkte und gestalterische 
Ziele der Bereiche Klima-, 

Umwelt- und Gesundheitsschutz den ak-
tuell geltenden Vorrang des Autoverkehrs 
ersetzen müssen. Daraus entsteht eine 
Win-win-Situation. Es gibt weniger Ver-

kehrsbelastungen durch Lärm und Abgase. 
Mehr Menschen legen ihre Wege aktiv 
und gesünder zurück. Die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität steigt. Die öffentlichen 
Kosten sinken. Die Sicherheit erhöht sich 
insgesamt. Uns ist dabei besonders wichtig: 
Radfahren darf keinen besonderen Mut 
erfordern – auch nicht auf dem Leipziger 
Promenadenring! ■

Radverkehr gehört 
auf den Ring

Die großzügige Verkehrsfläche des Prome-
nadenrings muss gerecht zwischen allen 
Verkehrsteilnehmenden aufgeteilt und 
sicher gestaltet werden. Ein Anfang wurde 
gemacht, das Ziel hin zu einer durchgehen-
den sicheren Radverkehrsanlage bleibt.
Nun muss der Autoverkehr auf dem Prome-
nadenring weiter reduziert werden, damit 
unser Zentrum nicht in Abgasen und Lärm 

Papiermüll zu tragen? 
Auch hat die Gesellschaft 
im Laufe der letzten Jahre 
zunehmend erkannt, dass 
billiger Massenkonsum 
ein fataler Irrweg ist. Im Zuge dieses 
Umdenkens fühlen sich die Bürgerinnen 
durch ungefragte Konsumaufforderun-
gen schikaniert. Einige sagen, dass es auf 

Mündigkeit  
statt Papiermüll!

Marcus
Weiss

Stadtrat

Papierwerbung landet fast täglich in 
unseren Briefkästen. Es muss kaum er-
wähnt werden, dass diese Methode im 
21. Jahrhundert recht skurril wirkt und 
nichts zu tun hat mit nach vorn gedach-
tem Klima-und Bürgerinnenschutz. Wie 
viel Hektar Lebensraum werden dafür 
vernichtet? Wie viel Zeit hat jede einzelne 
damit verbracht, Unerwünschtes in den 

kommunaler Ebene kei-
nen Lösungsansatz gibt. 
Hierzu soll der Leipziger 
OBM über den Umweg im 
Städtetag eine Revolution 

anzetteln. „Die Partei“ sagt: „Lasst es uns 
mit offenem Herzen im Kleinen versu-
chen“ und schlägt mit der Linksfraktion 
vor, dass der Einwurf nicht-adressierter 

Druckprodukte in Briefkästen ohne 
„Werbung erwünscht“-Aufkleber als 
illegale Müllablagerung deklariert und 
geahndet wird. 
Im Prinzip sollte vom mündigen Bürger 
ausgegangen werden, welcher sich bei 
Interesse selbstständig über Sonderan-
gebote informiert oder den Computer 
anschaltet. ■

Sascha
Matzke

Stadtrat

Inwieweit in einem begrenzten Stadtteil un-
ter wissenschaftlicher Begleitung Tempo 30 
als Regelgeschwindigkeit eingeführt wird, 
wird die Stadt Leipzig auf Beschluss des 
Stadtrates in einem Modellprojekt erpro-
ben. Nicht überall ergibt Tempo 30 Sinn, wie 
beispielsweise auf Hauptverkehrsachsen, 
wo ein zügiges Vorankommen des motori-
sierten Individualverkehrs und des ÖPNV 

gewollt ist. Eine reduzier-
te Geschwindigkeit liefe 
ansonsten Gefahr, den 
Verkehr über Nebenstra-
ßen in die Wohngebiete 
zu verdrängen. Aber auch der Einfluss auf 
den ÖPNV wäre gravierend, müssten doch 
Takt- und Abfahrtszeiten angepasst wer-
den. Mit der Verbesserung der Attraktivität 

des ÖPNV hätte auch das 
nichts zu tun. Mancherorts 
kann Tempo 30 aber doch 
helfen, die schwächeren 
Verkehrsteilnehmer, wie 

zu Fuß Gehende und Radfahrende, zu 
schützen. So hat die Fraktion Freibeuter be-
antragt, in der Breitenfelder Straße Tempo 
30 in dem Bereich zwischen Hoepnerstraße 

und der S-Bahn-Brücke auf Höhe der 
Käserei in der Breitenfelder Straße 39 zu 
prüfen. Denn die Anordnung von 30 km/h 
auf Vorfahrtsstraßen im unmittelbaren 
Bereich von allgemeinbildenden Schulen 
oder Krankenhäusern ist möglich. Wenn 
Sie Fragen oder Anregungen haben, 
kontaktieren Sie uns gern per E-Mail an  
info@freibeuterfraktion.de! ■

Tempo 30 mit  
Sinn und Verstand

FRAKTION
LEIPZIG

Anzeigen

Entrümpelung

Suche Eigentumswohnung von Privat,  
( 01579-2342413

Immobilienkaufgesuche/Eigentumswohnungen

www.uhlrich.portas.de

PORTAS-Fachbetrieb H. Uhlrich
Studio Böhlitz-Ehrenberg, Lützschenaer Str. 1

☎ Tel. 0341/9 75 64 84
Mo. 10–13 Uhr, Mi./Do. 15–18 Uhr

Spanndecken an nur 1 Tag!
Kosten senken – Spanndecken verwenden!
Holger Uhlrichs Garantieversprechen:
• Zimmer bleibt eingeräumt – garantiert!
• alte Decke kann dran bleiben – garantiert!
• kein Dreck oder Baustelle – garantiert!
• riesige Auswahl an Materialien (auch LED) – garantiert!
• kostenfreie Beratung vor Ort – garantiert!
• nie wieder streichen oder ärgern – garantiert!
• UV-beständig und nicht brennbar – garantiert!
• Kostenfreier Servicebesuch

Kommen Sie und überzeugen Sie sich!

Schautag am 5.6.2021
von 9–12 Uhr

Ich suche eine renovierungsbe-
Können Sie mir helfen?

dürftige Eigentumswohnung
von privat in oder um Leipzig.
Bin dankbar für jeden Tipp. Vielen

0 1 5 2  5 3 3  0 9 4  5 5
Dank und liebe Grüße. Julius Schindler

Verkaufe an Selbstnutzer (o. Anleger)

schöne seniorengerechte
Neubau-3-Zi.-ETW

in Schkeuditzer Kleinstwohnanlage,
u.a.m. Aufzug, Fußbodenheizg., eben-
erdiger Dusche, großem Südbalkon mit
Blick ins Grüne, Garage/SP, derzeit noch
indiv. Vorstellungen bzgl. Ausstattung
etc. möglich, auch Finanzierungshilfe

Telefon: 0341/46 12 606
oder 0171/99 199 53

Verkaufen Sie keine Immobilie, 
bevor Sie mit uns gesprochen haben.

www.lbs-immo-leipzig.de 

Immobilienpartner derin Vertretung der LBS IMMOBILIEN GMBH

s Sparkasse 
      Leipzig

Telefon 0341 986 5656

Bausparkasse der Sparkassen

Anlageobjekte

Eigentumswohnung
Montag, 24.05. Feiertag (Pfingsten)
Dienstag, 25.05. Möckern, Gohlis-Süd, Gohlis-Mitte, 
 Gohlis-Nord
08.45 - 09.30 Uhr Yorckstraße/Dantestraße
09.45 - 10.30 Uhr Breitenfelder Straße/Ludwig-Beck-Straße 
10.45 - 11.30 Uhr Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße 
12.15 - 13.00 Uhr Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
13.15 - 14.00 Uhr Bremer Straße (Heizwerk)
Mittwoch, 26.05. Mockau-Süd, Mockau-Nord
08.45 - 09.30 Uhr Gontardweg/Kleeweg
09.45 - 10.30 Uhr Leonhardtstraße/Wilhelm-Busch-Straße
10.45 - 11.30 Uhr W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
12.15 - 13.00 Uhr Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
13.15 - 14.00 Uhr Komarowstraße/Otto-Heinze-Straße
Donnerstag, 27.05. Schönefeld-Abtnaundorf, Schönefeld-Ost, 
 Sellerhausen-Stünz
08.45 - 09.30 Uhr Kohlweg/Ploßstraße
09.45 - 10.30 Uhr Volksgartenstr. (Parkplatz Nähe Jugendherberge)
10.45 - 11.30 Uhr Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
12.15 - 13.00 Uhr Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
13.15 - 14.00 Uhr Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße
Montag, 31.05. Knautkleeberg-Knauthain, 
 Hartmannsdorf-Knautnaundorf, 
 Hartmannsdorf-Knautnaundorf (Rehbach)
11.45 - 12.30 Uhr Ritter-Pflugk-Straße/Knuthstraße
13.15 - 14.00 Uhr Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
14.15 - 15.00 Uhr Rundkapellenweg/Eythraer Weg
15.15 - 16.00 Uhr Rehbacher Anger (Feuerwehr)
16.15 - 17.00 Uhr Hubmaierweg/Knautnaundorfer Straße
Dienstag, 01.06. Knautkleeberg-Knauthain, Großzschocher
11.45 - 12.30 Uhr Nimrodstraße/Fasanenpfad
13.15 - 14.00 Uhr Göhrenzer Straße/Seumestraße
14.15 - 15.00 Uhr Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13)/Brückenstraße 
15.15 - 16.00 Uhr Brauereistraße/Buttergasse
16.15 - 17.00 Uhr Kloßstraße/Barbussestraße
Mittwoch, 02.06. Kleinzschocher, Grünau-Siedlung, 
 Lausen-Grünau
11.45 - 12.30 Uhr Eythraer Straße/Kötzschauer Straße
13.15 - 14.00 Uhr Schönauer Str./gegenüber Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

14.15 - 15.00 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße 
15.15 - 16.00 Uhr Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
16.15 - 17.00 Uhr Lausener Dorfplatz
Donnerstag, 03.06. Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Lausen-Grünau
11.45 - 12.30 Uhr Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)
13.15 - 14.00 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
14.15 - 15.00 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
15.15 - 16.00 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
16.15 - 17.00 Uhr Straße am See/Zingster Straße

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.de 
oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail. fachbe-
ratung@srleipzig.de

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten. Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-
18.00 Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-
14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden. ■

Pfingstfeiertag führt zur  
Verschiebung bei der Abfallentsorgung

Durch Pfingsten verschieben sich vom 24. bis 29. Mai 2021 die Leerun-
gen der Abfallbehälter auf den nächsten Tag. 

Montag, 24.05.2021  verlegt auf Dienstag, 25.05.2021
Dienstag, 25.05.2021  verlegt auf Mittwoch, 26.05.2021
Mittwoch, 26.05.2021  verlegt auf Donnerstag, 27.05.2021
Donnerstag, 27.05.2021 verlegt auf Freitag, 28.05.2021
Freitag, 28.05.2021  verlegt auf Samstag, 29.05.2021

Diese Verschiebungsregelung übernimmt auch die Abfall-Logistik Leip-
zig GmbH als Entsorger der Blauen Tonnen und Gelben Tonnen/Säcke. 
Rückfragen rund um die Abfallentsorgung beantwortet die Fachbera-
tung des Eigenbetriebs Stadtreinigung Leipzig telefonisch unter 0341 
6571-111 oder per E-Mail an fachberatung@srleipzig.de. ■

Standorte Schadstoffmobil zur Schadstoffannahme aus Haushalten
BAUEN & WOHNEN

Anzeigenwerbung im  
Leipziger Amtsblatt!

Telefon: 0341 / 21 81 1100

Nachhaltig sauber: Wie der Haushalt mit Hausmitteln blitzblank wird
(djd). Die Frühlingssonne 
bringt es ans Licht: Staub, 
Kalkflecken, Schmierfilme 
und schmutzige Fenster. Zeit 
für den Frühjahrsputz. Leider 
sind jedoch herkömmliche 
Haushaltsprodukte oft eine 
große Belastung für Umwelt 
und Gesundheit. Alternativ 
können selbst gemachte Rei-

niger aus Hausmitteln wie 
Kernseife, Natron und Co. 
eingesetzt werden. Die Rezep-
te und Zutaten hierfür sind 
allerdings oft mühsam zusam-
menzusuchen. Eine Lösung 
bietet da etwa der Sauberkas-
ten. Das ist ein DIY-Set mit 
sechs einfachen Hausmitteln, 
aus denen zehn verschiedene 

Reiniger und Waschmittel 
gemischt werden können. 
Sie sind vegan, umwelt- und 
gesundheitsfreundlich. Im 
tragbaren Kasten ist neben 
den Zutaten alles Nötige ent-
halten, inklusive Rezepten, 
Etiketten und Messutensilien. 
Mehr Infos bietet www.sau-
berkasten.com.Foto: djd/www.sauberkasten.com

http://info@freibeuterfraktion.de


Leipziger werden immer zufriedener
Vorschau auf die Kommunale Bürgerumfrage 2020: Mehr Einkommen gleicht höhere Mieten aus

9000 Fragebögen hat das Amt 
für Statistik und Wahlen 
im November 2020 für die 
Kommunale Bürgerumfrage 
verschickt. Am Jahresende 
liegt der vollständige Bericht 
vor. Doch schon jetzt gaben 
Verwaltungsbürgermeister 
Ulrich Hörning, Amtsleiter 
Dr. Christian Schmitt und 
Abteilungsleiterin Dr. Andrea 
Schultz einen Einblick in 
erste Ergebnisse zu den The-
men Lebenszufriedenheit, 
Einkommen, Wohnen und 
Kommunalbarometer.

Und die sind trotz Corona-Kri-
se positiv besetzt: „Die Lebens-
zufriedenheit der Leipziger 
ist konstant hoch und steigt 
weiterhin leicht an”, sagte  
Schmitt. 77 Prozent der Befrag-
ten zeigten sich zufrieden oder 
gar sehr zufrieden mit ihrer ak-
tuellen Lebenssituation. Auch 
beim Blick in die Zukunft sind 
65 Prozent optimistisch oder 
eher optimistisch – ebenfalls 
ein hoher Wert. „Die höchste 
Unzufriedenheit ist bei Men-
schen in Arbeitslosigkeit zu 
verzeichnen. Das zeigt, dass 
die Verbindung von Arbeit 
und Zufriedenheit nach wie 
vor sehr stark ausgeprägt ist.”

Gestiegen ist auch das Net-
toeinkommen der Leipziger. 
Im Durchschnitt lag es 2020 

bei 1483 Euro im Monat und 
ist damit seit 2010 um rund 
50 Prozent gestiegen. Dem-
entsprechend schätzen auch 
deutlich mehr als die Hälfte 
der Befragten ihre eigene 
wirtschaftliche Situation als 

gut ein. Zugleich sind nur 49 
Prozent der Meinung, dass 
die wirtschaftliche Lage in der 
Stadt selbst gut sei. „Das ist 
eine Fortsetzung des sinkenden 
Ergebnisses seit 2019. Dabei ist 
aber unklar, inwieweit Coro-

na-Effekte hier hineinspielen”,  
sagte Schultz.

Nach oben geht der Trend 
nach wie vor bei den Bestands-
mieten, wenn auch nur als 
„kontinuierlicher, sanfter An-
stieg”, wie Schmitt erklärte. So 

ist die Kaltmiete in Leipzig seit 
2011 von 5 Euro auf 6,20 Euro 
gestiegen. Angebotsmieten bei 
Neubezug liegen derzeit durch-
schnittlich bei 7,10 Euro.

Interessant dabei: Die finan-
zielle Belastung der Leipziger 
Haushalte ist durch den Mietan-
stieg nicht gewachsen. Nach wie 
vor geben die Messestädter im 
Durchschnitt 29 Prozent ihres 
Einkommens für Wohnen aus. 
„Dass Mieten und Einkommen 
parallel steigen, ist erst mal 
eine gute Nachricht. Wir wol-
len dafür sorgen, dass das so 
bleibt”, sagte Hörning. Denn im 
Vergleich zu anderen deutschen 
Großstädten, in denen Haus-
halte teils mehr als 40 Prozent 
für Wohnkosten aufwenden 
müssen, steht Leipzig gut da.

Konstante Ergebnisse gab 
es auch beim Kommunalba-
rometer – der Frage nach den 
größten Pluspunkten und den 
größten Problemen der Stadt. 
Positiv werden nach wie vor die 
Kultur, die Parks und Naherho-
lungsgebiete gesehen, negativ 
die Kriminaliät, der Verkehr 
und die Wohnsituation. Das 
zeigt den Unterschied zwischen 
statistischer Erhebung und 
Wahrnehmung der Menschen: 
Denn neben den nur moderat 
gestiegenen Mieten ist die 
Kriminalitätsrate zuletzt kon-
tinuierlich gesunken. ■ 

Kommunalpolitik / Soziales
Leipziger Amtsblatt
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Von 9000 Befragten, die Fragebögen in drei Varianten bekamen, meldeten sich 41 Prozent zurück – eine 
hohe Quote, die zur Aussagekraft der Bürgerumfrage beiträgt. Foto: hobbitfoot/stock.adobe.com

Bis 31. Mai Projektmittel für 
weltoffenes Sachsen abrufen

Das Sächsische Ministerium 
für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt ruft 
Projektträger auf, weitere 
Fördermittel für Vorhaben 
abzugreifen, die dem Abbau 
von Antisemitismus, Antiziga-
nismus und Antiromanismus 
dienen. Bis zum 31. Mai kön-
nen Anträge dafür im Lan-
desprogramm „Weltoffenes 
Sachsen für Demokratie und 
Toleranz”gestellt werden. Ge-
fördert werden auch Projekte, 
die im Zusammenhang mit 
dem „Festjahr 2021 – Jüdisches 
Leben in Deutschland” stehen 
und zum interkulturellen und 
interreligiösen Austausch bei-
tragen. Sozialministerin Petra 

Gegen das Vergessen: Gedenken am 8. Mai
Zum 76. Mal jährte sich am  
8. Mai das Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Auch wenn der-
zeit die Corona-Pandemie ein 
öffentliches Gedenken ver-
hindert hat, bleiben die Opfer 
unvergessen. 

Auf dem Ostfriedhof ge-
dachten Oberbürgermeister 
Burkhard Jung und Andrey 
Y. Dronov, Generalkonsul 
der Russischen Föderation in 
Leipzig, am Ehrenmal für die 
Leipziger militärischen und 
zivilen Gefallenen des Zweiten 
Weltkrieges aus der ehemaligen 
Sowjetunion, mit Kränzen und 
Schweigeminute den Opfern.

An weiteren Gedenkorten 
auf dem Ostfriedhof hat die 
Stadt Blumen abgelegt, so an 

der Gedenkstätte für die 32 
Opfer des Nationalsozialismus 
vom 13. April 1945 aus der 
Kaserne Leipzig-Gohlis und 
am Ehrenmal für die Leipziger 
polnischen Gefallenen des 
Zweiten Weltkrieges. 

Bedacht wurden auch die 
Gedenkstätte für die auslän-
dischen Zwangsarbeiter ver-
schiedener Nationen, der Ge-
denkstein für die Leipziger 
italienischen Opfer des Zweiten 
Weltkrieges und die Gedenk-
stele für 26 Leipziger Opfer 
der nationalsozialistischen Mi-
litärjustiz. Blumen schmückten 
ebenso den Gedenkort für die 
Leipziger Opfer der natio-
nalsozialistischen Euthanasie 
und Kinder-Euthanasie. 

Modellprojekt 
Präventive 

Hausbesuche 

Gut beraten: Präventive Hausbe-
suche helfen, Vorsorge für Krisen-
fälle zu treffen. Foto: shutterstock

Opfer sind unvergessen: OBM Burkhard Jung und Andrey Y. Dronov am 
Ehrenmal der in Leipzig gefallenen Sowjetbürger. Foto: Stadt Leipzig

Köpping äußerte aus Anlass 
des 8. Mai, dem Tag der Befrei-
ung vom Nationalsozialismus, 
man beobachte mit Sorge, das 
Vorurteile und Ablehnung 
gegenüber Jüdinnen und Juden 
sowie gegenüber Sinti und 
Roma in Sachsen zunehmen. 
„Deshalb möchten wir die Pro-
jektarbeit auf diesen Themen-
felder noch einmal stärken”, 
begründet Köpping.

Weitere Informationen zu 
konkreten Projektinhalten und 
zur Projektförderung sind un-
ter www.weltoffenes.sachsen.
de nachzulesen, Nachfragen 
können via E-Mail an demokra-
tie@sms.sachsen.de gerichtet 
werden. ■ 

SEB saniert  
Haus 1 in der 

Riebeckstraße 63
Der Städtische Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe (SEB) möch-
te für seine Betriebsleitung 
und die Frühförderstelle das 
Haus 1 im Gebäudekomplex 
Riebeckstraße 63 sanieren. 
Den entsprechenden Bau- und 
Finanzierungsbeschluss hat die 
Dienstberatung des OBM am 
11. Mai bestätigt. Damit können 
die Arbeiten planmäßig im Juni 
starten. Bereits im Mai nächsten 
Jahres soll das Gebäude für 
insgesamt rund 1,4 Mio. Euro 
saniert sein, 300 000 Euro  För-
dermittel sollen dafür fließen.  

Das Haus 1 wurde bis Mai 
2020 als Interim für die Sa-
nierung der SEB-Wohnstätte 
Volksgartenstraße genutzt und 
steht seitdem leer. Mit der Sanie-
rung, die im Mai 2022 beendet 
sein soll, wird das Haus auch 
komplett barrierefrei. Ins Erd-
geschoss sollen die interdiszip-
linäre Frühförderstelle und die 
Logopädiepraxis einziehen. Die 
Räume im ersten und zweiten 
Obergeschoss werden Betriebs-
leitung und Personalrat nutzen, 
außerdem will der SEB hier 
Beratungsräume einrichten.

Das SEB-Areal Riebeckstraße 
beheimatet zahlreiche soziale 
Angebote, u. a. auch Altenhil-
fe, Kitas, Jugendhilfeeinrich-
tung sowie eine benachbarte 
Gemeinschaftsunterkunft für 
Geflüchtete. ■

Stadt unterstützt Corona-Modellprojekt im Bereich Kultur
Die Stadt Leipzig hat jetzt den 
ersten Zuwendungsbescheid 
zur Unterstützung eines mög-
lichen Corona-Modellprojek-
tes versandt. Empfänger ist 
das „Modellprojekt Kultur", 
zu dem sich verschiedene 
städtische und freie Kunst- 
und Kultureinrichtungen zu-
sammengeschlossen haben 
und an Öffnungsszenarien 
in Pandemiezeiten arbei-
ten. Die Initiative aus dem 
Kulturbereich hatte auf den 
entsprechenden Interessen-
bekundungsaufruf der Stadt 
reagiert.

Die Stadt unterstützt Modell-
projekte bei deren Bildung, 
nicht aber bei der unmittel-
baren Antragstellung beim 
Freistaat oder dem geplanten 
Betrieb. Den Antrag verant-
worten die Initiativen selbst, 
die Stadt prüft diese jedoch als 
zuständige Behörde. Modell-
projekte werden trotz aktuell 
sinkender Inzidenzwerte und 
anstehender Lockerungen 
als Chance angesehen, Öff-
nungsszenarien zu testen und 
zu ermöglichen – wie etwa in 
der Innenraumgastronomie. 
„Ich freue mich, dass im Er-

gebnis guter und intensiver 
Abstimmungen auch inner-
halb der Stadtverwaltung 
nunmehr die ersten Mittel 
fließen werden", sagt Verwal-
tungsbürgermeister Ulrich 
Hörning. „In den kommen-
den Tagen werden wir vor-
aussichtlich noch drei weitere 
Initiativen unterstützen und 
so auch in den Bereichen 
Gastronomie und Tanzschu-
len Öffnungsperspektiven 
entwickeln können.“

Insgesamt sollen vier mög-
liche Modellprojekte ge-
fördert werden: neben den 

Kulturschaffenden auch die 
Initiative „Leipzig tanzt“ von 
Leipziger Tanzschulen sowie 
zwei Projekte unterschiedli-
cher Gastronomiebetreiber 
(„Open GastroLE“, „Gastro 
Leipzig International“).

Daneben engagiert sich die 
Stadt Leipzig beim Freistaat, 
um das rechtlich notwendige 
Einvernehmen für das Mo-
dellprojekt „Sportveranstal-
tungen Leipzig“ herzustellen. 
Dahinter stehen die Fußballer 
von RB Leipzig und die Hand-
baller des SC DHfK Leipzig, 
welche die Möglichkeiten und 

Grenzen von Sportveranstal-
tungen mit Gästen in Leipzig 
eruieren möchten.

Modellprojekte sind nach 
der aktuellen Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung 
– soweit es das Infektionsge-
schehen erlaubt – zulässig, 
wenn sie der Untersuchung 
des Infektionsgeschehens und 
der diskriminierungsfreien 
Erprobung von Corona-Test-
konzepten dienen. Weitere 
Infos unter:

www.leipzig.de/ 
modellprojekt-corona

Anlässlich des 9. Diversity-Day 
am 18. Mai hat Leipzig ein Quiz 
aufgelegt. Bürgerinnen und Bür-
ger haben sich auf dem Burgplatz 
zum Thema Vielfalt informiert 
und ihr Wissen dazu getestet. 
Das Diversity-Quiz kann unter 
www.leipzig.de/jugend-fami-
lie-und-soziales/diversity-quiz/
weiterhin gelöst werden. Die 
Stadt will damit auf uneinge-
schränkte und gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen am 
gesellschaftlichen Leben auf-
merksam machen und hat sich 
bereits 2014 zur Umsetzung der 
Charta der Vielfalt bekannt. ■

Wissen zum Thema 
Vielfalt testen

Wie kann ich selbstbestimmt 
und so lange wie möglich in 
vertrauter Umgebung leben?  
Menschen ab 75 Jahre können 
hierzu ab sofort zu Hause eine 
präventive Beratung erhalten, 
wenn sie in den Stadtgebieten 
Leipzig-Ost oder Leipzig-West 
wohnen.

Das Projekt „Gesund im 
Alter mit Präventiven Haus-
besuchen“ des Sozialamtes 
startete bereits im Frühjahr 
2020. „Parallel kam der erste 
Corona-Lockdown und wir 
konnten keine Hausbesuche 
anbieten“, erläutert Koordi-
natorin Carmen Kluge. „Jetzt 
wird das wieder möglich und 
deshalb wollen wir das Ange-
bot noch einmal publik machen. 
Die Mitarbeiterinnen beraten zu 
den Themen Freizeitbeschäf-
tigung, Wohnen, Pflege und 
Gesundheit und vermitteln bei 
Bedarf Alltagshilfen.“ Dabei 
gehen die Beraterinnen auf 
Fragen, Wünsche und die per-
sönliche Situation der Senioren 
ein. Der direkte Kontakt ist ein 
wesentlicher Bestandteil des 
dreijährigen Modellprojektes.

Seniorinnen und Senioren in 
den Stadtbezirken Leipzig-Ost 
und Leipzig-West, die für das 
Modellprojekt ausgewählt 
wurden, erhalten anlässlich 
ihres 75. oder 80. Geburtstages 
ein Gratulationsschreiben des 
Oberbürgermeisters und erste 
Informationen zum kostenfrei-
en Angebot eines präventiven 
Hausbesuches. „Ab sofort 
können sich alle Interessierten 
ab 75 Jahre melden, die in den 
Stadtteilen wohnen und die 
Hilfe in Anspruch nehmen 
möchten. Außerdem schreiben 
wir die Gruppe der 70-Jährigen 
zusätzlich an, um zu ermitteln, 
ob auch sie schon unser Ange-
bot nutzen möchten“,  erklärt 
Kluge. Um das Projekt zu be-
werben, werden Flyer in den 
beiden Stadtbezirken verteilt. 
Beratungstermine können in 
Leipzig-West mit der Sozialar-
beiterin der Arbeiterwohlfahrt 
Leipzig-Stadt e. V., Claudia 
Krüger (Tel. 01709 28 20 31), und 
für Leipzig-Ost, Mühlstraße 
e.V., mit Claudia Gurke oder 
Anja Büchting (Tel. 0159/06 33 
57 15 oder 24 95 91 35) vereinbart 
werden.

Fragen zum Projekt beant-
wortet Carmen Kluge unter Tel. 
1 23 63 80.Weitere Infos: www.
leipzig.de/praeventive-haus-
besuche. ■

Anzeigen

Die Vertreterwahlen der Wohnungsgenossenschaft Transport eG Leipzig
im Zeitraum vom 05.04.2021 bis 23.04.2021 sind abgeschlossen.

Gemäß § 43 a (6) GenG in Verbindung mit § 13 der Wahlordnung
der WOGETRA eG liegt die Liste der gewählten Vertreter*innen  
und Ersatzvertreter*innen in den Räumen der Geschäftsstelle  
Eutritzscher Markt 1 und der Außenstelle Stuttgarter Allee 8  
ab 31.05.2021 zu den üblichen Geschäftszeiten zwei Wochen  

zur Einsichtnahme durch unsere Mitglieder aus.

– Wahlvorstand –

BEKANNTMACHUNG

Unsere persönliche 
Beratung ist uns 

viel wert … 

… deshalb 
übernehmen wir gerne 

Ihre Taxikosten.

Tel.: (0341) 86 33 211
www.bestattungen-sack.de

7 x für Sie in Leipzig da.

Wenn der Mensch den Menschen braucht.

HILFE IM TRAUERFALL

Nachdenken über die eigene Vergänglichkeit
(djd). Die Bestattungskultur in 
Deutschland ist vielfältig gewor-
den. Bei besonderen Wünschen 
für die eigene Bestattung können 
auf die Angehörigen allerdings oft 
hohe Kosten zukommen. Wer sich 
zu Lebzeiten für eine Vorsorge im 
Falle eines Sterbefalls entscheidet, 

entlastet seine Hinterbliebenen 
somit doppelt. Sie müssen weder die 
Kosten der Bestattung tragen, noch 
müssen sie Form und Ablauf bestim-
men. Die Vorsorge ist umso wich-
tiger, wenn man sich zu Lebzeiten 
für einen Erinnerungsdiamanten 
entscheidet. Weitere Informationen 

gibt es unter www.algordanza.com. 
Der Schweizer Anbieter hat das 
Verfahren zur Umwandlung der 
Kremationsasche in einen Diaman-
ten vor 16 Jahren entwickelt, heute 
bietet das Unternehmen über einen 
rechtlich selbstständigen Partner 
umfassende Vorsorgelösungen an.

http://www.weltoffenes.sachsen.de
http://www.weltoffenes.sachsen.de
mailto:demokratie%40sms.sachsen.de?subject=
mailto:demokratie%40sms.sachsen.de?subject=
http://www.leipzig.de/modellprojekt-corona
http://www.leipzig.de/modellprojekte-corona
http:// www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/diversity-quiz/
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Stadthafen: Arbeiten starten im Herbst
Stadt baut bis 2024 großes Hafenbecken am Schreberbad / Hafengebäude soll privater Betreiber übernehmen

Leipzig kann weiter als Was-
serstadt punkten, denn der 
Bau des Stadthafens rückt 
in greifbare Nähe. Noch im 
vierten Quartal 2021 sollen die 
Vorbereitungen für den Liege-
platz dicht an der Käthe-Koll-
witz-Straße beginnen. Gebaut 
wird ab 2022 ein 4 000 Quad-
ratmeter großes Hafenbecken, 
Hafeninfrastruktur mit Gastro-
nomie und Kanuverleih. 

Knapp 300 Kilometer große 
und kleine Flussläufe durch-
ziehen das Stadtgebiet und 
machen Leipzig für den Was-
sertourismus richtig attraktiv. 
Mit dem neuen Stadthafen, 
dessen Baubeginn eigent-
lich für 2020 avisiert war, 
entsteht jetzt sozusagen das 
Herzstück des gesamten 
Gewässerverbundes Leipzi-
ger Neuseenland. Zwischen 
Käthe-Kollwitz-Straße und 
Elstermühlgraben gelegen, 
soll er künftig Liegeplätze für 
drei weitere Fahrgastschiffe,  
40 Sport- und Familienboote 
sowie Anlegeplätze für Pad-
delboote bieten. Zudem sind 
Aufladestationen für Elekt-
ro-Boote geplant. 

Noch in diesem Jahr will die 
Stadt zwischen Oktober und 
Dezember mit den Vorberei-
tungen beginnen, u. a. mit dem 
Bau von Zufahrtsstraßen zur 
Friedrich-Ebert-, Käthe-Koll-
witz- sowie zur Schreberstraße. 
„Das heißt, in diesem Sommer 
können die Leipziger den 
derzeitigen Interimshafen mit 
Kanuverleih und Beachvolley-
ballfeld noch nutzen“, erklärt 

Angela Zábojnik, Abteilungs-
leiterin Gewässerentwicklung 
im Amt für Stadtgrün und 
Gewässer. „Ab 2022 bauen wir 
das Hafenbecken für insgesamt 
7,23 Millionen Euro, 90 Prozent 
davon kommen aus Förder-
mitteln. Der Hafen wird dann 
als öffentliche Einrichtung im 
Eigentum der Stadt bleiben“, 
so Zábojnik. 

Die rund 800 Quadratmeter 
umfassenden Hafengebäude 
hingegen soll ein privater 
Investor errichten und be-
treiben. Die Stadt hatte dafür 

ein zweistufiges, europawei-
tes Vergabeverfahren ausge-
schrieben, für das derzeit die 
finalen Vertragsverhandlun-
gen laufen. Kanubootshaus, 
Freisitze für Gastronomie, ein 
Servicegebäude mit Toiletten, 
Ticketverkauf für Bootsfahrten 
und ein Restaurant sollen ent-
stehen, die an eine fünf Meter 
breite Uferpromenade mit 
Bäumen grenzen. Läuft alles 
nach Plan, könnte der Hafen 
2024 fertig sein.

Seit 2010 gibt es bereits den 
Außenhafen mit sechs schwim-

menden Anlegern, den die Leip-
ziger und ihre Gäste intensiv 
wassertouristisch nutzen.  Der 
Bau des Stadthafens gehört zum 
städtischen Vorhaben der Öff-
nung des Elstermühlgrabens. 
„In einem ersten Schritt haben 
wir hier bereits die Abschnit-
te zwischen Stadthafen und 
Elsterstraße und parallel zum 
Ranstädter Steinweg bis zum 
Naturkundemuseum freilegen 
lassen“, erklärt Zábojnik. Bis 
Ende 2023 könne man jetzt auch 
dank des kürzlich gefassten Be-
schlusses zum Doppelhaushalt 

21/22 den letzten Abschnitt 
öffnen. Dafür würden ab Ok-
tober 2021 die Elster- und ab 
2022 die Poniatowskibrücke 
neu gebaut. Im Anschluss soll 
der letzte Gewässerabschnitt 
zwischen diesen beiden Brü-
cken geöffnet werden. „Wenn 
wir den kompletten Elster-
mühlgraben geöffnet haben, 
liegt der Stadthafen nicht mehr 
in der Sackgasse und eine Boots- 
tour mit dem Kanu von der 
Innenstadt in Richtung Auensee 
wäre dann möglich“, schaut 
Zábojnik in die Zukunft. ■
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Wird Herzstück des Wassertourismus in Leipzig: der zwischen Elstermühlgraben, Schreberstraße, Friedrich-Ebert- und Käthe-Kollwitz-Stra-
ße entstehende Stadthafen. Erste Arbeiten rund um den Innenbereich des Stadthafens beginnen voraussichtlich im vierten Quartal 2021.

Visualisierung: Häfner Jiménez Betcke Jarosch Landschaftsarchitektur GmbH

Leipzigs Erde tankt Sommer: Eigenbetrieb pflanzt in städtischen BeetenBroschüre klärt 
Kinder über 

Friedhöfe auf

In der neuen Broschüre „Un-
terwegs auf den städtischen 
Friedhöfen“ wird Kindern 
altersgerecht beschrieben, was 
einen Friedhof ausmacht und 
welche Formen der Bestattung 
es gibt. Die Broschüre der Ab-
teilung Friedhöfe des Amtes 
für Stadtgrün und Gewässer 
richtet sich vor allem an Kinder 
im Grundschulalter von 6 bis 
9 Jahren, steht aber auch über 
diese Altersgruppe hinaus allen 
Interessierten zur Verfügung. 

Von der Trauerfeier bis zur 
Beisetzung werden wesentliche 
Aspekte kindgerecht und mit-
hilfe von Zeichnungen erklärt. 
Die Broschüre soll Kindern 
dabei helfen, zu verstehen, dass 
das Sterben ein Teil unseres 
Lebens ist und was nach dem 
Tod eines geliebten Menschen 
passiert. Gleichzeitig wird 
vermittelt, dass Friedhöfe nicht 
nur Orte der Trauer sind: Sie 
sind Orte der Begegnung und 
wertvolle Erholungs- und Na-
turräume in der Stadt. Dort las-
sen sich interessante Skulpturen 
und Grabmale entdecken und 
mit etwas Geduld und Glück 
heimische Tiere, seltene Vögel 
und Pflanzen beobachten. 

Die Broschüre ist auf allen 
Städtischen Friedhöfen, im 
Umweltinformationszentrum 
der Stadt Leipzig (UiZ), den Bür-
gerämtern und dem Stadtbüro 
der Stadt Leipzig kostenfrei 
erhältlich. Interessierte Grund-
schulen können die Broschüre 
über friedhoefe@leipzig.de 
anfordern. Zusätzlich steht die 
Broschüre unter www.leipzig.
de/friedhoefe zum Download 
bereit. ■

Die neue Broschüre erklärt Kin-
dern, was auf dem Friedhof pas-
siert.  Foto: Stadt Leipzig

Wieder Leben im Zoo: Bonobobaby, Löwenkinder und Dino-Ausstellung
Endlich wieder Zoo-Abenteuer: 
Nach 189 Tagen schlossen OBM 
Burkhard Jung und Zoodirektor 
Prof. Jörg Junhold am 10. Mai 
die eisernen Zoo-Tore auf. In-
teressierte können täglich von 
9 bis 19 Uhr die Außenanlagen 
des Zoos besuchen. Es gelten 
jedoch strenge Corona-Schutz-
bestimmungen: Besucherinnen 
und Besucher benötigen ein 
datiertes Onlineticket sowie 
einen tagesaktuellen negativen 
Corona-Test. Der Zoo hat eigens 
ein Testzentrum eingerichtet, 
das täglich von 8 bis 14 Uhr 
geöffnet ist. Die Tierhäuser und 
Zoo-Shops bleiben geschlos-
sen, Verpflegung gibt es als 
To-go-Angebot. Weiteres dazu 

sowie die Anmeldung gibt es 
auf: zoo-leipzig.de/offen. 

In den Außenanlagen sind 
neben Koala-Jungtier Bouddi, 
der im März seinen ersten 
Geburtstag feierte, die Löwen 
Kigali und Majo mit ihrem 
zwei Monate alten Nachwuchs 
zu sehen. Auch die Menschen-
affen von Pongoland sind bei 
entsprechender Witterung 
bereits im Außengehege un-
terwegs. Am 30. April brachte 
Bonoboweibchen Luiza ihr 
erstes Baby zur Welt – eine 
Tochter. Weiteren tierischen 
Nachwuchs gab es Ende April 
bei den Darwin-Nandus: vier 
Küken werden derzeit von ih-
rem Vater versorgt. Die Henne 

legt lediglich die Eier, für das 
Ausbrüten und die Aufzucht 
sind die Hähne zuständig. Mit 
etwas Glück ist auch Elefan-
tenbaby Kiran zu sehen, der im 
Januar seinen ersten Geburtstag 
feierte. Inzwischen hat er die 400 
Kilogramm-Marke geknackt. 

Neben den Tierkindern hat 
der Zoo weiteren Zuwachs 
bekommen: 20 Dinosaurier in 
Originalgröße bevölkern das 
Zoogelände – vom Argenti-
nosaurus, dem größten Dino 
mit 35 Metern Länge, über den 
Tyrannosaurus Rex bis hin zu 
Flugsauriern. Die von Juras-
sic-Park-Berater Don Lessem 
entworfene Ausstellung feiert 
damit Deutschland-Premiere. ■

Sesam öffne dich: OBM Jung (l.) und Zoodirektor Junhold öffnen das eiserne Portal des Zoos. Roman Knoblauch zeigt die Lamas. Bo-
nobomama Luiza kümmert sich liebevoll um ihren drei Wochen alten Nachwuchs.  Fotos (2): Zoo Leipzig

Sommerblumen gegen Früh-
blüher: An dieser Tauschak-
tion haben die Gärtnerinnen 
und Gärtner des Eigenbetriebs 
Stadtreinigung in der vergan-
genen Woche schon hart gear-
beitet. Über 58 000 Pflanzen in 
53 Arten und Sorten bringen 
sie als Sommerbepflanzung 
in die öffentlichen Grünanla-
gen der Stadt. Bis weit in den 
Herbst hinein erfreuen dann 

beispielsweise Begonie, Tage-
tes, Pelargonie, Leberbalsam 
und Greiskraut die Passanten 
und Parkbesucher. Allein im 
Dahliengarten des Clara-Zet-
kin-Parks werden insgesamt 
21 000 Sommerblumen und 
907 Dahlienknollen in 30 Sor-
ten gepflanzt. Als Blickfang 
besonders prächtig blühend 
und insektenfreundlich hat 
der Eigenbetrieb das Rund-

Schleusen Connewitz 
und Cospuden 

starten in die Saison

Sammlung von  
Grünschnitt in  
Schönefeld-Ost

Der Eigenbetrieb Stadtrei-
nigung Leipzig testet die 
mobile Grünschnittsamm-
lung in Schönefeld-Ost. Am  
12. Juni zwischen 10 und 12 
Uhr können Leipzigerinnen 
und Leipziger Grünschnitt 
gegen Wertmarken am 
mobilen Presswagen in 
der Brahestraße/ Ecke Hei-
terblickstraße abgeben. Die 
Stadtreinigung testet, ob 
der Standplatz insbeson-
dere mit Blick auf die Ver-
kehrssituation geeignet ist. 
Auf Basis eines Stadtratsbe-
schlusses wurde ein geeigne-
ter Standort im Umfeld des 
ehemaligen Wertstoffho-
fes in der Stöhrerstraße ge-
sucht. Pro 100 Liter Garten-
abfall ist eine Wertmarke in 
Höhe von 50 Cent fällig. Die 
Wertmarken sind in verschie-
denen Verkaufsstellen in der 
Stadt erhältlich. Eine Über-
sicht dieser gibt es unter: 
stadtreinigung-leipzig.de. ■

beet um den Mendebrunnen 
am Augustusplatz angelegt. 
Rund 4 000 Pflanzen sollen 
dort Bienen, Schmetterlinge 
und andere Insekten anlocken. 

In die Pflanzwochen ge-
startet ist der Eigenbetrieb mit 
einer besonderen Aktion: Das 
Team verschenkte gut erhalte-
ne Frühblüher an Leipziger, 
die sich die Pflanzen am Men-
debrunnen abholen konnten. ■Bald eine Augenweide: Dahliengarten im Clara-Zetkin-Park.  Foto:  ESR

Ab sofort können die Schleu-
sen Connewitz und Cospuden 
wieder zum Wasserwandern 
genutzt werden. Von Mai bis 
September sind sie täglich von 
10 bis 20 Uhr und im Oktober 
von 10 bis 18 Uhr betriebsbereit. 

Auch beim Schleusen sind 
aufgrund der Corona-Pande-
mie die geltenden Kontakt-
beschränkungen sowie die 
Hygieneregeln zu beachten. 
In der Schleuse dürfen sich 
maximal vier muskelbetriebene 
Boote beziehungsweise drei 
muskelbetriebene Boote und ein 
Mehrpersonenboot befinden. 
Auf einen Mindestabstand von 
1,5 Metern ist zu achten. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des 
Kommunalen Eigenbetriebes 
Leipzig/Engelsdorf informie-
ren und unterstützen während 
der Betriebszeiten die Schleu-
sennutzer direkt vor Ort. 

Weitere Informationen gibt 
es online unter: www.gewaes-
serverbund.de ■

Anzeigen

Ausschreibungen der Stadt Leipzig im Internet:
https://www.evergabe.de/
auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Aktuelle Ausschreibungen

Nationale Vergabeverfahren  
(nach VOB/A)

Trockenbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00245
Bezeichnung des Auftrags: Förderschule Delitz-
scher Straße 110, Los 5: Trockenbau n

Heizung / Lüftung / Sanitär
Vergabenummer: L-65.3-2021-00246
Bezeichnung des Auftrags: Förderschule Delitz-
scher Straße 110, Los 9: Heizung / Lüftung / Sa-
nitär n

Schwach- und Starkstrom
Vergabenummer: L-65.3-2021-00249
Bezeichnung des Auftrags: Förderschule Delitz-
scher Straße 110, Los 10: Schwach- und Stark-
strom n

Deckenerneuerungsmaßnahme
Vergabenummer: L-66.3-2021-00243
Bezeichnung des Auftrags: Deckenerneuerungs-
maßnahme Adenauerallee zwischen Rohrteichstra-
ße und Torgauer Straße in 04347 Leipzig nKüchentechnik

Vergabenummer: L-65.3-2021-00248
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulstra-
ße 6, Los 64: Küchentechnik n

Trennvorhang
Vergabenummer: L-65.3-2021-00259
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zweifach-spor-
thalle Edisonstraße 6, Los 29: Trennvorhang n

Fassadenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00271
Bezeichnung des Auftrags: Umbauten Kinder-
heim Liliensteinstraße 1, Los 8: Fassadenarbeiten n

Ausstattung
Vergabenummer: L-65.3-2021-00250
Bezeichnung des Auftrags: Freiwillige Feuerwehr, 
Gutsweg 2, Los 600: Ausstattung n

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Heizung / Lüftung / Sanitär
Vergabenummer: L-65.3-2021-00247
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Arno-Nitz-
sche-Straße 7, Los 403: HLS-Anlagen n

Estricharbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00253
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Modernisierung Förderschule, Miltitzer Weg 
1, Los 314: Estricharbeiten n

Fliesenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00252
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Modernisierung Förderschule, Miltitzer Weg 
1, Los 315: Fliesenarbeiten n

Stahlbau- und Schlosserarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00263
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule 
Ihmelsstraße 14, Neubau Sechsfachsporthalle, Los 
024C: Stahlbau- und Schlosserarbeiten n

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A

1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-
verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A

http://friedhoefe@leipzig.de
http://www.leipzig.de/friedhoefe
http://www.leipzig.de/friedhoefe
http://zoo-leipzig.de/offen
http://stadtreinigung-leipzig.de
http://www.gewaesserverbund.de
http://www.gewaesserverbund.de


■ Termine

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung  
02.06., 17.00 Uhr, im Sitzungssaal des 
Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4-6
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestäti-

gung der Tagesordnung
 - Protokollbestätigung (öffentlicher Teil)
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 

14.04.2021
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 

04.05.2021
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht 

öffentlicher Sitzung
 - Bericht aus Beteiligungen
 - Beratung der Vorlagen I 
 - 1. Änderung zum Planungs-, Bau- und Finan-

zierungsbeschluss: Brandschutzmaßnahmen 
und Teilumnutzung Übernachtungs- und 
Integrationshaus Rückmarsdorfer Str. 5 und 
7 – Bestätigung überplanmäßiger Auszah-
lungen nach § 78 in Anlehnung an § 79 (1) 
SächsGemO

 - Planungsbeschluss Komplexsanierung 
Altbau (Haus 1) am Schulstandort Kieler 
Straße 72b

 - Informationen 
 - Jahresbericht 2019/ 2020 Bürgerämter und 

Bürgertelefon
 - Verschiedenes ■

(Änderungen vorbehalten)
Der Vorsitzende 

des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Die Stadt Leipzig gibt seit 06. April 2021  
ein ELEKTRONISCHES AMTSBLATT unter  

www.leipzig.de/amtsblatt heraus. 

Dieses Amtsblatt ist rechtlich bindend.

Nachfolgende Bekanntmachungen 
(ausgenommen Baugenehmigungen, 
Ausschreibungen und Informationen)  

stellen einen Auszug aus dem  
elektronischen Amtsblatt  

Ausgabe 04/2021 vom 15. Mai 2021 dar.
Als Leiterin/Leiter des Gesundheitsamtes 
verantworten Sie wesentliche Leistungen des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes in Leipzig. 
Mit dem Beitritt der Stadt zum Gesunde Städte-
Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland im 
Jahr 2011 ist es gelungen, Gesundheit und Ge-
sundheitsförderung in Leipzig als kommunale 
Querschnittsaufgabe zu etablieren. 
Parallel mit der Neubesetzung der Amtsleitung 
ist die neu geschaffene Stelle der Abteilungs-
leitung Verwaltung und Digitalisierung zu 
besetzen. Für die Leitung des Amtes mit 170 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird eine 
verantwortungsbewusste, zielorientierte und 
für neue Entwicklungen aufgeschlossene Per-
sönlichkeit gesucht, die das Gesundheitsamt mit 
hohem Engagement und fachlicher Kompetenz 
führt. Loyalität und Integrität bilden die verläss-
liche Basis für eine gelingende, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Beigeordneten des 
Dezernates Soziales, Gesundheit und Vielfalt, 
anderen Ämtern der Stadtverwaltung sowie 
den Gremien.      

Das bieten wir:
 
• ein einzelvertraglich geregeltes Entgelt oder 

nach Maßgabe des Laufbahnrechts sowie bei 
Vorliegen der persönlichen und haushalteri-
schen Voraussetzungen eine Beschäftigung 
im Beamtenverhältnis bis zur Besoldungs-
gruppe B 2

• vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten

• einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher 
Lebensqualität sowie sozialer und kultureller 
Vielfalt geprägten Stadt mit über 600.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und 
flexible Arbeitszeiten

• drei Tage Bildungsförderung im Kalender-
jahr

• eine zusätzliche betriebliche Altersversor-
gung

• ein ermäßigtes Ticket für den Personennah-
verkehr („Job-Ticket“)

Schwerpunkte der Leitung sind:
• Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht 

einschließlich der Personal-, Finanz- und 
Organisationsverantwortung 

• Entwicklung und Entscheidung über Ziel-
vorstellungen, Konzepte und Leitlinien des 
Amtes

• Prozesssteuerung zur Entwicklung von 
Strategien für die Weiterentwicklung eines 
zeitgemäßen öffentlichen Gesundheitswe-
sens (aktuell: Umsetzung des Paktes für den 
Öffentlichen Gesund¬heitsdienst)

• Organisation von Arbeitsabläufen und 
-schwerpunkten sowie Überwachung der 
Aufgabenerfüllung einschließlich der Umset-
zung gesetzlicher Vorgaben und inhaltlicher 
Gestaltung

• interdisziplinäre Kooperationen und Initia-
tiven zu Public Health-Konzepten

• Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 
und Kooperationen mit der Wissenschaft, 
insbesondere im Bereich der Aus- und Fort-
bildung sowie der Forschung

• Durchführung der Weiterbildung zur/zum 
Fachärztin/-arzt für Öffentliches Gesund-
heitswesen

• Vertretung des Gesundheitsamtes nach 
außen und in Gremien

• Teilnahme an Fachkongressen und Tagungen

• Mitarbeit im Verwaltungsstab, Leitung des 
Krisenstabes Infektionsschutz 

• Unterstützung bei der Erstellung und Um-
setzung von Katastrophenschutzplänen

Für diese Tätigkeit wird eine Persönlichkeit 
gesucht, die folgende Anforderungen erfüllt:
• Approbation als Ärztin/Arzt sowie
• eine abgeschlossene Weiterbildung zur 

Fachärztin/zum Facharzt für Öffentliches 
Gesundheitswesen und die erfolgreich ab-
solvierte Prüfung über die Qualifikation als 
Amtsärztin/Amtsarzt oder 

• eine abgeschlossene Facharztweiterbildung, 
Berufserfahrung im Bereich des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes sowie die erfolgreich 
absolvierte Prüfung über die Qualifikation 
als Amtsärztin/Amtsarzt

• Weiterbildungsermächtigung zur/zum 
Fachärztin/-arzt für Öffentliches Gesund-
heitswesen erwünscht

• mindestens drei Jahre Führungserfahrungen, 
idealerweise von größeren Teams und in 
vergleichbaren Organisationen

• eine ausgeprägte Kommunikations- und 
Entscheidungsstärke

• Durchsetzungsvermögen und rhetorische 
Gewandtheit

• hohe Einsatzbereitschaft sowie Flexibilität
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:
• Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Nachweis über die erforderlichen beruflichen 

Qualifikationen 
• Kopien von qualifizierten Dienst-/Arbeits-

zeugnissen/Beurteilungen, die nicht älter 
als drei Jahre sind 

• gegebenenfalls Referenzen bzw. Referenz-
kontakten

 
Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere 
Hinweise zum Stellenbesetzungsverfahren 
unter:
www.leipzig.de/bewerbungshinweise
Über den Verfahrensablauf sowie die Auswahl 
der Leitung des Gesundheitsamtes entschei-
det eine Auswahlkommission, die sich aus 
Verwaltungspersonal der Stadt Leipzig sowie 
Stadträtinnen/Stadträten zusammensetzt. Des 
Weiteren können externe Fachexperten beratend 
in das Verfahren einbezogen werden. Aus die-
sem Grund werden Sie gebeten, Ihrer Bewer-
bung eine Erklärung beizufügen, dass Sie der 
Einsichtnahme in Ihre Bewerbungsunterlagen 
durch die Auswahlkommission sowie ggf. die 
Fachexperten zustimmen.
Interessiert?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
unter der Kennziffer 10313 an die von uns 
beauftragte Personalberatung Kappes & Partner. 
Vanessa Jokisch und Thorsten Heck stehen gerne 
zu weiteren Auskünften zur Verfügung und 
sichern absolute Vertraulichkeit zu.
 
 KAPPES & PARTNER – 
 Die Personalberatung 
 des Gesundheitswesens
 Ringenberger Straße 44b
 46499 Hamminkeln 
 
 Tel.: 02852 9615-0
 www.kappes.net
 personalberatung@kappes.net

Ausschreibungsschluss ist der 31. Mai 2021.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! ■

Stellenausschreibungen der Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig sucht ab dem 1. Januar 2022 eine/einen 

Leiterin/Leiter  
des Gesundheitsamtes

Das Ordnungsamt gehört mit ca. 500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu einem der größten 
Ämter der Stadt Leipzig. In den sieben Abteilun-
gen werden verschiedenste Behördenaufgaben 
im Ordnungsbereich, die Vollstreckung von 
Ordnungswidrigkeiten wie die Organisation 
des gemeindlichen Vollzugsdienstes gebündelt. 
Damit steht das Amt für eine funktionierende 
Dienstleistungsqualität der Stadt Leipzig, aber 
auch für sensible Einzelfallentscheidungen im 
öffentlichen Fokus. Die Zusammenarbeit mit den 
Behörden des Freistaates Sachsen, insbesondere 
dem Polizeivollzugsdienst, prägen den Alltag. 
Nur durch regelmäßige Abstimmung gelingt 
eine überzeugende kommunale Sicherheitsin-
frastruktur.
Schwerpunkte der Leitung sind:
• Mit ausgeprägten Managementfähigkeiten 

nehmen Sie die Dienst- und Fachaufsicht über 
die Mitarbeiter/-innen wahr und verantwor-
ten das Budget des Amtes.

• Sie steuern und strukturieren Veränderungs-
prozesse innerhalb des Amtes, u. a. bei der 
Ausgründung des Bürgerserviceamtes.

• Als innovative Führungskraft bringen Sie die 
Digitalisierungsthemen des Amtes voran und 
navigieren sicher durch sich verändernde 
Arbeitsbedingungen.

• Sie sind verantwortlich für die Interessenwah-
rung der Stadtgesellschaft an der Durchset-
zung von Sicherheit und Ordnung.

• Die Erstellung sowie Vorbereitung von Anfra-
gen, Anträgen und Vorlagen für die Dienst-
beratung des Oberbürgermeisters und des 
Beigeordneten sowie für den Stadtrat gehören 
ebenfalls zu Ihren Aufgabenschwerpunkten.

• Sie vertreten die Belange des Amtes in Be-
ratungen innerhalb der Verwaltung, in den 
politischen Gremien und der Öffentlichkeit.

• Die Geschäftsstellen Grundsatzangelegen-
heiten und Kommunaler Präventionsrat 
unterliegen Ihrer Leitung.

• Sie vertreten die Arbeitsergebnisse des Am-
tes in der Öffentlichkeit und in nationalen 
Fachkreisen und nehmen an Kongressen und 
Tagungen mit Präsentationen und Vorträgen 
teil.

• Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit 
Vertreterinnen und Vertretern von Fachgre-
mien und vertreten das Amt in bundeswei-
ten Netzwerken und Organisationen (z. B. 
Amtsleiterkonferenz der Ordnungsämter 
beim Deutschen Städtetag).

Für diese Tätigkeit wird eine Persönlichkeit 
gesucht, die folgende 
Anforderungen erfüllt:
• Abschluss als Volljurist/-in bzw. wissen-

schaftlicher Hochschulabschluss (Diplom 
an einer Universität oder Masterabschluss) 
in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung, 
Verwaltungsmanagement, Public Manage-
ment, Verkehrsingenieurwesen oder in einer 
vergleichbaren Fachrichtung oder

• Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 
2, 2. Einstiegsebene, Fachrichtung Allgemeine 
Verwaltung oder Fachrichtung Naturwissen-
schaft/Technik 

• mindestens fünfjährige Führungs- und Lei-
tungserfahrung in herausgehobener Stellung

• einschlägige Berufserfahrung und umfassen-
de Fachkenntnisse in einer öffentlichen Ver-
waltung oder vergleichsweise Erfahrungen 
und Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit 
öffentlichen Verwaltungen

• ausgewiesene Fähigkeit zur Führung und Mo-

tivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie Führungskompetenzen entsprechend 
der Führungsleitlinien der Stadt Leipzig

• Erfahrungen in der übergeordneten Steu-
erung von Digitalisierungsprojekten er-
wünscht

• prozessorientiertes Denken und Handeln 
sowie professionelles und verbindliches 
Auftreten nach innen und außen

• sehr gute und transparente Kommunikations-
fähigkeit im Umgang mit anderen Ämtern 
und Behörden, politischen Gremien, Trägern 
sowie der Öffentlichkeit

• hohes Maß an Sozial-, Konflikt- und Problem- 
lösungskompetenz 

• hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
sowie Eigenverantwortung

Das bieten wir:
• ein einzelvertraglich geregeltes Entgelt bzw. 

nach Maßgabe des Laufbahnrechts bis zur 
Besoldungsgruppe A 16 (Bei Vorliegen der 
persönlichen Voraussetzungen ist eine Be-
schäftigung im Beamtenverhältnis möglich.)

• vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten

• einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher 
Lebensqualität sowie sozialer und kultureller 
Vielfalt geprägten Stadt mit über 600.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und 
flexible Arbeitszeiten

• drei Tage Bildungsförderung im Kalenderjahr
• eine zusätzliche betriebliche Altersversor-

gung
• ein bezuschusstes Ticket für den Personen-

nahverkehr („Job-Ticket“)
 
Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere 
Hinweise zum Stellenbesetzungsverfahren 
unter: www.leipzig.de/bewerbungshinweise
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:
• Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Nachweis über die erforderliche berufliche 

Qualifikation 
• Kopien von qualifizierten Dienst-/Arbeits-

zeugnissen/Beurteilungen, die nicht älter 
als drei Jahre sind 

• gegebenenfalls Referenzen bzw. Referenz-
kontakten

Über den Verfahrensablauf sowie die Auswahl 
der Leitung des Ordnungsamtes entscheidet eine 
Auswahlkommission, die sich aus Verwaltungs-
personal der Stadt Leipzig sowie Stadträtinnen/
Stadträten zusammensetzt. Des Weiteren können 
externe Fachexperten beratend in das Verfahren 
mit einbezogen werden. Aus diesem Grund wer-
den Sie gebeten, Ihrer Bewerbung eine Erklärung 
beizufügen, dass Sie der Einsichtnahme in Ihre 
Bewerbungsunterlagen durch die Auswahlkom-
mission sowie ggf. die Fachexperten zustimmen.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Stellenaus-
schreibungsnummer 32 04/21 12 an und nutzen Sie 
für Ihre Bewerbung das Online-Bewerber-Portal 
auf www.leipzig.de/stellen.
Fragen zu den Arbeitsinhalten beantwortet Ihnen 
gerne der Beigeordnete für Umwelt, Klima, Ord-
nung und Sport, Herr Rosenthal, den Sie unter der 
Telefonnummer 0341 123-3500 erreichen. 
Für Fragen zu den allgemeinen Arbeitsbedingun-
gen steht Ihnen die Leiterin des Personalamtes, 
Frau Franko, zur Verfügung. Sie erreichen sie 
unter der Telefonnummer 0341 123-2710.
Ausschreibungsschluss ist der 6. Juni 2021.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! ■

Die Stadt Leipzig sucht zum 1. Februar 2022 eine engagierte und fachlich versierte Persönlichkeit

Leiterin/Leiter  
des Ordnungsamtes

Jedes schulpflichtig werdende Kind erhält vor-
aussichtlich im Juli 2021 vor der Schulanmeldung 
einen Informationsbrief von der Stadt Leipzig, Amt 
für Schule. Der Informationsbrief benennt die für 
das Wohngebiet und das Schuljahr zuständige 
Schule, an der das Kind persönlich durch die 
Sorgeberechtigten angemeldet werden muss und 
beinhaltet weitere Informationen zum Thema 
Schulanmeldung.
Mit welchem Alter muss mein Kind an der 
Grundschule angemeldet werden?
Alle Kinder, die bis zum 30.06.2022 das sechste 
Lebensjahr vollenden (Geburtszeitraum vom 
01.07.2015 bis 30.06.2016), sind in der für das 
Wohngebiet zuständigen Grundschule durch die 
Sorgeberechtigten anzumelden.
Kinder, die bis zum 30.09.2022 das sechste Le-
bensjahr vollenden, können angemeldet werden. 
Mit der Schulanmeldung werden diese Kinder 
(sogenannte „Kann-Kinder“) schulpflichtig. Einen 
Informationsbrief erhalten „Kann-Kinder“ nicht.
Termine für die Schulanmeldung
Folgende Termine stehen für die Anmeldung des 
Kindes an der für die Wohnanschrift zuständigen 
Grundschule zur Verfügung:
 Donnerstag, 09.09.2021
 8:00-11:30 und 13:00-18:00 Uhr 
 Montag, 13.09.2021
 8:00-11:30 und 13:00-16:00 Uhr
 Dienstag, 14.09.2021
 8:00-11:30 und 13:00-18:00 Uhr
Eltern, deren Kinder nach dem 30.09.2022 das 
sechste Lebensjahr vollenden, können bis zum 

28.02.2022 einen schriftlichen Antrag auf vorzeitige 
Schulaufnahme an der zuständigen Grundschule 
stellen.
Folgende Unterlagen werden für die Anmeldung 
benötigt
• die aktuelle Geburtsurkunde des Kindes (bitte 

in Kopie),
• der Informationsbrief vom Amt für Schule,
• das ausgefüllte und von beiden Sorgeberech-

tigten unterschriebene Anmeldeformular,
• Ausweise der Sorgeberechtigten,
• Nachweis über das gemeinsame Sorgerecht in 

Kopie (Eheurkunde der Eltern, wenn die Ehe 
vor Geburt des Kindes geschlossen wurde oder 
Sorgerechtserklärung),

• Nachweis über das alleinige Sorgerecht in 
Kopie (Negativbescheinigung oder gerichtliche 
Entscheidung),

• Sofern nur ein Sorgeberechtigter die Schulan-
meldung vornehmen kann, bringen Sie bitte 
eine formlose Vollmacht und Ausweiskopie 
des anderen Sorgeberechtigten mit.

Zuständige Grundschule
Nähere Informationen zur zuständigen Grund-
schule erhalten Sie im Informationsbrief oder unter 
https://www.leipzig.de/schulanfaenger
Rückstellung
Kinder, die im letzten Schuljahr durch die Schul-
leitung zurückgestellt wurden, sind erneut an der 
zuständigen Grundschule anzumelden. ■
Stadt Leipzig  Landesamt für 
Amt für Schule  Schule u. Bildung
  Standort Leipzig

Anmeldung der Schulanfänger  
für das Schuljahr 2022/23

Dem Amt für Umweltschutz wurden, vorbehalt-
lich der Genehmigung der Haushaltssatzung 
durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde, für 
das laufende Haushaltsjahr weitere 150.000 Euro 
für Förderung von Projekten mit Schwerpunkt 
auf den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpas-
sung zur Verfügung gestellt. Grundlage für die 
Vergabe der Projektförderung bildet die Fach-
förderrichtlinie des Amtes für Umweltschutz. 
Zuwendungsempfänger sind anerkannte Na-
turschutzvereinigungen, Vereine und Verbände 
sowie freie Träger, Gruppen, Initiativen und 
andere juristische Personen und Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, die auf dem Gebiet des 
Umwelt- und Naturschutzes im Stadtgebiet 
Leipzig aktiv tätig sind.

Weitere Informationen finden Sie über den 
Fördermittelfinder der Stadt Leipzig: 
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-
verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/
foerdermittelfinder/detailansicht-foerder-
mittelfinder/projekt/fachfoerderrichtlinie-
umwelt-und-naturschutz/ 
Interessierte werden gebeten, Ihren Projektan-
trag inklusive Projektbeschreibung bis spätes-
tens 15.06.2021 an das Amt für Umweltschutz 
zu richten. 
Einzelheiten zum Antragsverfahren entneh-
men Sie bitte Punkt 6 der Fachförderrichtlinie. 
Nach dem Termin eingehende Anträge können 
nur nachrangig, voraussichtlich ab Oktober 
2021, berücksichtigt werden. ■

Projektförderung  
des Amtes für Umweltschutz

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. 
S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) 
geändert worden ist, wird die unten näher 
bezeichnete Verkehrsfläche dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet. Die Widmung wird erst 
mit Verkehrsübergabe wirksam.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Stra-
ßenklasse, Widmungsbeschränkung:
OT Engelsdorf
Mühlweg (Teilfläche), Teilfläche Flurstück 
168/72 der Gemarkung Engelsdorf von Flur-
stück 159/17 Gemarkung Engelsdorf bis Höhe 
Flurstück 168/53 Gemarkung Engelsdorf, Ge-
samtlänge ca. 290 m, Ortsstraße unbeschränkt.
Arthur-Winkler-Straße (Teilfläche), Teilflächen 
Flurstücke 168/72 und 282/5 sowie Flurstück 
168/28 jeweils Gemarkung Engelsdorf von Flur-
stück 252/23 Gemarkung Engelsdorf bis Höhe 
Flurstück 186/e Gemarkung Engelsdorf, Ge-

samtlänge ca. 255 m, Ortsstraße unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten Ver-
kehrsfläche kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt 
werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begrün-
dung und Planauszug während dieser Zeit 
ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73, 
0341-1 23 76 65 oder 0341-1 23 76 44 an der 
vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Widmungen von Teilflächen: 
Mühlweg und Arthur-Winckler-Straße
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Tagesordnungen für die nachstehend 
aufgeführten Sitzungen der Ortschaftsrä-
te lagen zu Redaktionsschluss teilweise 
nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen, besuchen Sie bitte www.
leipzig.de 
Ortschaftsrat Burghausen
25.05., 19.00 Uhr, im Sitzungszimmer des ehe-
maligen Gemeindeamts Burghausen, Miltitzer 
Straße 1
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen/Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Besprechung mit den Vereinen und dem 

Kindergarten über das Thema „Themen-
jahr 2023“.

 - Bürgerfragen
 - Sonstiges

Ortschaftsrat Plaußig
28.05., 19.00 Uhr – Videokonferenz
- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Neues aus Plaußig und der Umgebung
- Beleuchtung Portitzmühlweg
- Vorstellung neues Bürger-Service-Amt
- Neues aus der Ratsversammlung
- Beschluss-/ Informationsvorlagen
- Projekte
- Bürgerfragen
- Ersatz Federwippe Spielplatz
- Ausbesserung Portitzmühlweg
- Aufforstung Allee Stralsunder Straße
- fehlendes Straßenschild
- Anbindung Fuß- & Radweg Grundstraße
Ortschaftsrat Seehausen
01.06.2021, 19.00 Uhr, Gasthof Hohenheida, 
Am Anger 42
 - Abschluss eines Mietvertrages für Kinderta-

gesstätte An der Hauptstraße 40a
 - Fuß- und Radwegentwicklung in und um 

den OT Seehausen
 - Ordnungsamt (Schwerpunkte in den OT 

von Seehausen)
 - Beantwortung von Bürgerfragen/ Sonstiges
 - Anfragen ■ 

Sitzungen  
der Ortschaftsräte
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Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 
31.12.2018 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung 
am 12.11.2020 den Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 für 
den Eigenbetrieb Stadtreinigung festgestellt:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 in der 
Fassung vom 14.05.2019 (Anlage 2) wird fest-
gestellt.     
1.   Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2018 

beträgt 1.565.041,04 Euro. Er wird in die
 Gewinnrücklagen wie folgt eingestellt:

- 1.086.578,54 Euro 
 in die Rücklage für Investitionen Abfall- 

entsorgung
- 365.653,96 Euro
 in die Rücklage für Investitionen Straßen- 

reinigung/Winterdienst/Papierkorb- 
entsorgung

- 33.598,18 Euro
 in die Rücklage für Investitionen Grün- 

anlagen
- 79.210,36 Euro
 in die Rücklage für Rekultivierung/

Nachsorge
2. Die aus dem Jahresüberschuss 2018 gebilde-

ten Rücklagen werden in den Folgejahren in 
 Höhe der getätigten Investitionen/Instand-

haltungen zum Zeitpunkt der Investitions-/
Instandhaltungsmaßnahme in die allgemei-
ne Gewinnrücklage umgebucht.  

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirt-
schaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 Entlas-
tung erteilt.

4. Die im Geschäftsjahr 2018 nicht ver-
brauchten Winterdienstmittel in Höhe von 
544.656,78 Euro verbleiben im Eigenbetrieb 
und werden für Maßnahmen im Bereich 
der Grünpflege (Gießwasserkonzept) ein-
gesetzt. Im Jahresabschluss 2020 ist ein 
Nachweis der Mittelverwendung zu erbrin-
gen und die Verbindlichkeit gegenüber der 
Stadt entsprechend  auszubuchen.

5.  Der Stadtrat beschließt unter Bezugnahme 
auf das Papierkorbkonzept der Stadt Leipzig 
(VI-DS-01102), die seitens der Stadt Leipzig 
an die Stadtreinigung Leipzig übergebenen 
Papierkörbe in das Vermögen des Eigenbe-
triebes sowohl im Geschäftsjahr 2018 als 
auch künftig als Stärkung des Eigenkapitals 
gem. § 27(1) Satz 2 SächsEigBVO zu behan-
deln.

 Der Eigenbetrieb führt diese zum Zeitpunkt 
der Übergabe (Datum des Übergabe-/Über-
nahmeprotokolls) der Kapitalrücklage zu.

 
Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft 
Ebner Stolz GmbH & Co. KG: 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtreini-
gung Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, 
Leipzig – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Stadtreinigung Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt 
Leipzig, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss 

in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen 
deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Freistaates Sachsen 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen zu ermöglichen, und um ausreichen-
de geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Freistaates Sachsen i. V. m. den 
einschlägigen, deutschen für große Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-
ten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Ri-

siken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. 
Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaates Sachsen und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaat Sachsen i. V. m. den einschlägigen, 
deutschen für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-
für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist 
die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem ist die Betriebsleitung verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen-
betriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von der Betriebsleitung angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung 
dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von der Betriebsleitung 
angewandten Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Eigenbetrieb seine Unternehmen-
stätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von der Betriebsleitung dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von der Betriebsleitung zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-
ches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-
entierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.
Hinweis zur öffentlichen Auslegung: 
Der Jahresabschluss 2018 liegt vom 17. bis 26. Mai 
2021 im „täglich rausgeputzt - Unser Laden fürs 
Beraten“ der Stadtreinigung Leipzig, Jägerhof, 
Hainstraße 17a, in 04109 Leipzig öffentlich aus 
und kann nach telefonischer Terminvereinba-
rung unter 0341/6571-111 eingesehen werden. ■

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abt. 
Friedhöfe, gibt bekannt, dass die aufgeführten 
Gruppen der jeweiligen Abteilungen auf den 
erwähnten Friedhöfen ab 31.12.2021 gekündigt 
werden. Alle Grabstätten, deren Nutzungsdauer 
abgelaufen ist, werden ab 01.01.2022 eingeebnet 
und beräumt.

Südfriedhof:
IX. Abteilung Gruppen 1 und 2
X. Abteilung Gruppe 8 
    Stellen 10 und 93 - 172 
XXIII. Abteilung Gruppe 4
  
Ostfriedhof:
I. Abteilung Gruppe G  
    Reihen 4, 8 und 18
I. Abteilung Gruppe 7
II.  Abteilung Gruppe 3  
    Reihen H und J
   
Nordfriedhof:
I. Abteilung Gruppe 7  
    Stellen 16 - 24
II. Abteilung Gruppe 9  
    Reihe A.20

Kündigung von Reihengrabstätten auf  
kommunalen Friedhöfen DRK-Blutspendedienst richtet  

Sonderblutspendetermine  
am Pfingstmontag ein  

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abt. 
Friedhöfe, gibt bekannt, dass bei nachfolgend 
aufgeführten Grabstätten auf den kommunalen 
Friedhöfen 3 Monate nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung, gemäß § 30 Absatz 1 und 3 
der Friedhofssatzung für die Benutzung der von 
der Stadt Leipzig verwalteten Friedhöfe vom 
15.12.2010, das Nutzungsrecht entschädigungs-
los entzogen wird. Die Nutzungsberechtigten 
sind trotz mehrmaliger Hinweise ihren Pflichten 
nicht nachgekommen.

Entzug Nutzungsrecht von Grabstellen  
auf dem kommunalen Ostfriedhof 

Entzug des Nutzungsrechts von Grabstätten  
auf kommunalen Friedhöfen

Kleinzschocher:
I.  Abteilung Gruppe B  
    Stellen 63 - 79
IV. Abteilung Gruppe 3  
    Reihe 9.12
  
Möckern:
I. Abteilung Gruppe 7  
    Stellen 23 - 27  
  
Anträge auf Freigabe von Grabmalen zur Beräu-
mung der Grabstätten durch die bisherigen 
Verfügungsberechtigten können unter Vorlage 
des gültigen Grabscheines bis zum 30.09.2021 
bei der Stadt Leipzig, Amt für Stadtgrün und 
Gewässer, Abt. Friedhöfe, Friedhofskanzlei, 
Friedhofsweg 3, 04299 Leipzig, gestellt werden.
Vorhandene Grabsteine und Grabausstattungen 
sind bis zum 31.12.2021 entfernen zu lassen.
Nach diesem Termin fallen sie entschädigungs-
los in die Verfügungsgewalt der Stadt Leipzig. 
Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwal-
tung abgeräumt werden, hat der jeweilige 
bisherige Verfügungsberechtigte der Grabstätte 
die Kosten zu tragen (§ 26 Abs. 3 der geltenden 
Friedhofssatzung). ■

Grabstelle Verfallstag Verstorbener
I.6.36 22.03.2035 Aurich
I.6.45 24.06.2025 Schleicher
I.6.57 08.12.2025 Fiedler
I.6.101 13.05.2028 Machno
II.Rab.145 30.11.2026 Reichstein
II.2.P.1a 07.01.2031 Gitlain
II.2.P.4 19.04.2032 Gitlain
II.3.D.1b 11.09.2023 Bartsch
II.5.U2Rab.6 20.02.2031 Pönicke
II.5U2Rab.83 30.05.2030 Kullmann
V.Rab.145 26.09.2022 Kretzschmar
X.12.Rab.42 29.08.2026 Samsohenko ■

Wir erhielten die traurige Nachricht,  
dass unser langjähriger Mitarbeiter 

Stephan Grimm
aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt  

am 27. April 2021 im Alter von 60 Jahren 
unerwartet verstorben ist. 

Wir verlieren mit ihm einen sehr  
geschätzten, beliebten und engagierten  

Mitarbeiter und Kollegen. Der Verlust trifft 
uns sehr schwer. Wir werden ihn  

stets in guter Erinnerung behalten.

Der Oberbürgermeister Personalrat

Traueranzeige der 
Stadtverwaltung

Alle DRK-Blutspendetermine in Sachsen 
sind online einfach zu finden unter https://
blutspende-nordost.de/blutspendetermine/  
Die Information über die Terminorte ist 
außerdem per Telefon erhältlich unter der 
kostenlosen Hotline 0800 11 949 11.
Für alle DRK-Blutspendetermine ist die 
Buchung einer festen Spendezeit vorab un-
bedingt erforderlich. Die Terminreservierung 
dient der Einhaltung aller aktuell geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln.
Eine Terminreservierung kann unter https://
www.blutspende-nordost.de/blutspendeter-
mine/ vorgenommen werden oder unter der 
kostenlosen Hotline 0800 11 949 11. Bitte zur 
Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Mit Sicherheit Blut spenden
Um das Ansteckungsrisiko für Blutspender, 
Personal und Ehrenamt auf Blutspendetermi-
nen so gering wie möglich zu halten, werden 
die entsprechenden Maßnahmen der aktuellen 
Pandemiephase ständig angepasst. Aktuell 
bestehen die Maßnahmen in Zugangskontrol-
le, Kurzanamnese, Messen der Körpertempe-
ratur, Hand- und Flächendesinfektion sowie 
dem Tragen von medizinischem Mundschutz 
von Personal, Ehrenamt und SpenderInnen, 
sowie größtmöglicher Vereinzelung durch 
Abstände im gesamten Ablauf der Blutspen-
de. Allen Spendern wird eine medizinische 
Mundnasenschutzmaske ausgehändigt.  
Eine verpflichtende Online-Terminreservie-
rung vorab ist Teil des Sicherheitskonzeptes.  
https://terminreservierung.blutspende-
nordost.de/ Alle angebotenen Termine sind 
im Internet einsehbar unter www.blutspende-
nordost.de.  Weitere Auskünfte erteilt die 
kostenlose Hotline unter 0800 11 949 11. 
Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber 

und Durchfall werden nicht zur Blutspende 
zugelassen. Ebenso Personen, die in den 
vergangenen zwei Wochen Kontakt zu Covid-
19-Erkrankten hatten oder im Ausland waren. 
Es wird gebeten, dass sie die Termine gar nicht 
erst aufsuchen. 
BlutspenderInnen sollen bitte den Perso-
nalausweis, den Blutspendeausweis (wenn 
vorhanden) und ggf. das Einladungsschrei-
ben des DRK-Blutspendedienstes bzw. die 
Terminbestätigung mit sich führen und auf 
Nachfrage vorweisen können
Alle Termine und Informationen zur Blutspen-
de finden Sie unter www.blutspende.de (bitte 
das Bundesland Sachsen anklicken) oder über 
das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos).
Alle Fragen zum Thema Blutspende und 
Corona-Virus: https://www.blutspende-
nordost.de/informationen-zum-coronavirus/

Wer darf Blut spenden?
Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt 
und gesund sein. Spendewillige mit Sympto-
men werden nicht zur Blutspende zugelassen 
und gebeten, nicht auf Terminen zu erscheinen. 
Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 
nicht überschritten werden. Bis zum 73. Ge-
burtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, 
vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt 
dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung 
wird die Eignung zur Blutspende jeweils 
tagesaktuell geprüft. Bis zu sechs Mal inner-
halb eines Jahres dürfen gesunde Männer 
spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von 
12 Monaten. Zwischen zwei Spenden liegen 
mindestens acht Wochen. Bitte zur Blutspende 
den Personalausweis mitbringen!

Folgen Sie uns auf Facebook http://www.
facebook.com/drk.blutspendedienst.nordost 

Die regelmäßige Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel der Leipziger Verkehrsbetriebe ist 
im Vergleich zum Individualverkehr nicht mit 
einem höheren Risiko einer SARS-CoV-2-Infek-
tion verbunden. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine in dieser Form bisher einzigartige Studie 
der Charité Research Organisation (CRO). Das 
renommierte Forschungsinstitut hat im Auftrag 
der Bundesländer und des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) das konkrete 
Ansteckungsrisiko von Fahrgästen in Bussen 
und Bahnen mit dem von Pendlerinnen und 
Pendlern verglichen, die regelmäßig mit Pkw, 
Motorrad oder Fahrrad unterwegs sind.
Für die unabhängige epidemiologische Studie 
hat die Research Organisation der Berliner 
Charité seit Februar 2021 über fünf Wochen 
lang insgesamt 681 freiwillige Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Alter von 16 bis 65 Jahren 
im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(RMV) begleitet. Zielsetzung dieser Untersu-
chung war, die Infektionsgefahr von Fahrgästen 
nicht unter Laborbedingungen oder auf Grund-
lage statistischer Berechnungen abzuschätzen, 
sondern im Rahmen der alltäglichen Fahrt zur 
Arbeit, Ausbildung oder Schule zu ermitteln. 
Ein solcher Ansatz ist im Rahmen von Covid-
Untersuchungen im Mobilitätssektor bislang 
einzigartig.
„Die Studie der Charité liefert erstmals Ergeb-
nisse und ist eine gute Nachricht für unsere 
Stammkunden, aber auch für die vielen Fahr-
gäste, die in den letzten Monaten aufgrund 
eines Unbehagens auf die Nutzung von Bus und 
Bahn verzichtet haben. Weiter wichtig bleibt: 
Abstand halten, Maske tragen und regelmäßig 
an Haltestellen Durchlüften“, so Sandy Brach-
mann, Bereichsleiterin Marketing der Leipziger 
Verkehrsbetriebe.
Sicherer, als viele denken
Die Charité Research Organisation ist eine 
weltweit führende Anbieterin unabhängiger 
Studien, die fachliche Expertise und langjährige 
Studienerfahrung kombiniert. Für die Studie 
wurden 681 freiwillige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip ausge-
wählt und annähernd gleich auf die beiden 
Gruppen ÖPNV und Individualverkehr auf-
geteilt. Alle Probanden sind zu Beginn und 
am Ende der Studie durch PCR-Testung (akute 
Infektion) oder Antikörpertestung (überstande-
ne Infektion) medizinisch untersucht worden. 
Während des Studienzeitraums führten die 
Probanden ein digitales Tagebuch, über das 
zusätzlich zum konkreten Mobilitätsverhalten 
auch Kontakte, Erkältungssymptome oder 
die Einhaltung von Hygieneregeln im ÖPNV 
festgehalten wurden.
Die CRO hat dabei keinen Unterschied im Hin-
blick auf ein mögliches erhöhtes Infektionsrisiko 
bei der Nutzung des ÖPNV im Vergleich mit 
dem Individualverkehr festgestellt. Die regel-
mäßige Nutzung von Bussen und Bahnen führte 
laut der Studie nicht zu einer höheren Anste-
ckungsgefahr. Auch im Vergleich verschiede-
ner Verkehrsmittel des ÖPNV wurden keine 
Unterschiede festgestellt. Die zum Zeitpunkt 
der Untersuchung gültigen Schutzmaßnahmen, 
also die Maskenpflicht, Abstände und gute 
Durchlüftung der Fahrzeuge im ÖPNV waren 
auf Basis der Studienergebnisse wirksam.
Der mehrfache Lockdown mit Ausgansbe-
schränkungen, Kontaktvermeidungen sowie 
der seit Pandemiebeginn anhaltende Trend zum 
Homeoffice und auch die bundesweit vielfach 
nach wie vor geltende Kurzarbeit haben die 
Fahrgastzahlen massiv einbrechen lassen und zu 
Einnahmenverlusten in Milliardenhöhe geführt.
„Die Charité-Studie ist eine wichtige Bestäti-
gung, dass Bus und Bahn sicherer ist als viele 
denken. Nun gilt es Vertrauen wieder aufzu-
bauen, Fahrgäste zurückzugewinnen und die 
Leipziger Verkehrswende weiter gemeinsam zu 
gestalten“, so Ulf Middelberg, Sprecher der Ge-
schäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe.
Gemeinschaftskampagne #BesserWeiter setzt 
Engagement fort
Um diese Studienergebnisse nun in den kom-
menden Wochen und Monaten in aller Breite in 
der Bevölkerung zu kommunizieren soll unter 
anderem auch die von Bund, Ländern, kommu-
nalen Spitzenverbänden und den öffentlichen 
Verkehrsunternehmen getragene bundesweite 
#BesserWeiter-Kampagne genutzt werden. 
Weitere Infos, auch zur Charité-Studie, finden 
Sie unter www.besserweiter.de. ■

Ob mit Auto, Rad,  
Bus und Bahn –  

sicherer,  
als viele denken:
Charité-Studie  

bestätigt niedriges  
Infektionsrisiko

Bekanntmachungen 
Leipziger Amtsblatt
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■ Termine

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 28.04.2021 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-
Reudnitz“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungs-
satzung wird festgelegt, dass diese gem. § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Leipzig-Reudnitz“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 28.04.2021 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Leipzig-Reudnitz“ vom 
14.09.1994, ortsüblich bekanntgemacht am 
01.04.1995, erneut beschlossen am 19.06.2013 
und ortsüblich bekanntgemacht am 29.06.2013, 
wird für den Bereich aufgehoben, der in dem 
als Anlage beiliegenden Lageplan schwarz um-
randet ist. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung. Bei Zweifeln an der Einbeziehung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen ist die 
Innenkante der im Lageplan eingezeichneten 
Begrenzungslinie des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des Aufhe-
bungsgebietes wird in Form der Ersatzbekannt-
machung bekannt gemacht. Der hier im Amtsblatt 
für die Aufhebungs-satzung des Sanierungsge-
bietes „Leipzig-Reudnitz“ beigefügte Lageplan 
entspricht inhaltlich dem Original-Lageplan. 
Maßgeblich ist jedoch der ersatzbekanntgemach-
te Original-Lageplan. Der Lageplan wird von 
der Stadt Leipzig, Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 (Haus C), 
04317 Leipzig; Zimmer C 5.003 zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann montags bis freitags 
von 9.00 bis 12.00, dienstags 13.00 bis 18.00 Uhr 
und donnerstags 13.00 bis 16.00 Uhr im Zeitraum 
vom 25.05.2021 bis 11.06.2021 niedergelegt. 

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 28.04.2021 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-
Plagwitz“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungs-
satzung wird festgelegt, dass diese gem. § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Leipzig-Plagwitz“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 28.04.2021 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzungen über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Leipzig-Plagwitz“ 
vom 20.04.1994, ortsüblich bekanntgemacht 
am 01.04.1995, und vom 24.02.1999, ortsüblich 
bekanntgemacht am 24.04.1999, erneut beschlos-
sen am 19.06.2013 und ortsüblich bekanntge-
macht am 29.06.2013, werden für den Bereich 
aufgehoben, der in dem als Anlage beiliegenden 
Lageplan schwarz umrandet ist. Der Lageplan 
ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Zweifeln 
an der Einbeziehung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen ist die Innenkante der im 
Lageplan eingezeichneten Begrenzungslinie 
des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des Auf-
hebungsgebietes wird in Form der Ersatzbe-
kanntmachung bekannt gemacht. Der hier 
im Amtsblatt für die Aufhebungs-satzung 
des Sanierungsgebietes „Leipzig-Plagwitz“ 
beigefügte Lageplan entspricht inhaltlich dem 
Original-Lageplan. Maßgeblich ist jedoch der 
ersatzbekanntgemachte Original-Lageplan. 
Der Lageplan wird von der Stadt Leipzig, 
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung, 
Prager Straße 118-136 (Haus C), 04317 Leipzig; 
Zimmer C 5.003 zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann montags bis freitags von 9.00 bis 
12.00, dienstags 13.00 bis 18.00 Uhr und don-

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die  
Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Leipzig-Reudnitz“ nach § 162 BauGB

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die  
Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Leipzig-Plagwitz“ nach § 162 BauGB

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 

nerstags 13.00 bis 16.00 Uhr im Zeitraum vom 
25.05.2021 bis 11.06.2021 niedergelegt. 
Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-

Kartenmäßige Darstellung des Geltungsbereichs der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-Reudnitz“ nach § 162 BauGB

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Kartenmäßige Darstellung des Geltungsbereichs der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-Plagwitz“ nach § 162 BauGB

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-

vorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 

kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
IV.
Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsicht-
nahmefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, § 2 
Abs. 1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 
(Haus C), 04317 Leipzig im Zimmer C 6.033 
informiert. ■
Leipzig, 29.04.2021

gez. Jung
Oberbürgermeister

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
IV.
Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsichtnah-
mefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, § 2 Abs. 
1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 (Haus C), 
04317 Leipzig im Zimmer C 6.033 informiert. ■
Leipzig, 29.04.2021

gez. Jung
Oberbürgermeister

Über die Genehmigung der Veräußerung der 
nachstehenden Grundstücke ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für die Grundstücke vorhanden ist.

Gemarkung  
Flurstück Größe Nutzungsart
Portitz  
43/21   0,6478 ha Grünland
Thekla  
435/5   0,0427 ha Grünland
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb der Grundstücke interessiert wären, 
wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt Leipzig, 
Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet 
Genehmigungen / zentrale Bestandsführung, 
04092 Leipzig, unter Angabe des AZ.: 23.43/
be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 0061/21 bis zum 
04.06.2021 ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu 
bekunden und mitzuteilen, welchen Preis sie bei 
einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit 
anbieten würden. ■

Öffentlicher Hinweis  
zur Veräußerung 

von landwirtschaftlichen 
Grundstücken

Über die Genehmigung der Veräußerung des 
nachstehenden Grundstückes ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.

Gemarkung  
Flurstück Größe Nutzungsart
Hartmannsdorf
51/2   0,7096 ha Grünland
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des Grundstückes interessiert wä-
ren, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, 
Sachgebiet Genehmigungen / zentrale Be-
standsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 
0065/21 bis zum 04.06.2021 ihr Erwerbsinter-
esse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, 
welchen Preis sie bei einer eventuell gegebenen 
Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Öffentlicher Hinweis  
zur Veräußerung 

von landwirtschaftlichen 
Grundstücken

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 2. Do./Monat, Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: 
friedensrichter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat Stadthaus, Raum 
U 32, Christa Taube-Rohde,  Tel. 1 23 35 30, E-Mail: 
christa-taube-rohde-friedensrichterin@gmx.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat, Stadthaus, Raum 
U 32, Dirk Hanschke, Tel. 0176 70 20 80 45, 
Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: friedensrichter-
hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag letzter Fr./Monat, Stadthaus, Raum U 32 
– derzeit nicht besetzt – bitte wenden Sie sich an: 
rechtsamt@leipzig.de oder 1 23-35 29 
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 3. Do./Monat, Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: 
friedensrichter-loeffler@t-online.de  

Wissenswertes rund um das  
Schiedsstellenverfahren

Eine außergerichtliche Verständigung zwischen 
sich streitenden Parteien bietet viele Vorteile. 
Bei einer Einigung im Schlichtungsverfahren 
wird der Streit schnell und kostengünstiger 
beendet als durch ein gerichtliches Verfahren. 
Die Kosten liegen zwischen 10 und 50 Euro 
nebst den tatsächlich entstandenen Auslagen 
wie Schreibauslagen und Zustellungskosten. Das 
Informationsgespräch vor einem Schiedsverfah-
ren ist kostenlos. Im Schiedsstellenverfahren 
wird ausschließlich mündlich verhandelt. Die 
Parteien haben dabei Gelegenheit sich aus-
zusprechen.
Die Friedensrichter nehmen sich Zeit, hören 
Ihnen genau zu und versuchen, die bestehenden 
Spannungen abzubauen. Ist man sich einig, wird 
ein Vergleich aufgesetzt, den beide Parteien 
unterschreiben. Damit ist er rechtswirksam. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, haben 
Sie immer noch die Möglichkeit, sich an ein 
Gericht zu wenden. Die o. g. Ansprechpartner 
stehen Ihnen gern zur Seite. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de

Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig

Satzungen, Verordnungen, 
Regelungen der Stadt Leipzig

Bekanntmachungen 
der Stadt Leipzig

Stellenausschreibungen 
der Stadt Leipzig
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Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 21.04.2021 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Zentraler 
Bereich Lindenauer Hafen“ beschlossen. In § 2 
der Aufhebungssatzung wird festgelegt, dass 
diese gem. § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der 
Bekanntmachung rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Zentraler Bereich Lindenauer Hafen“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 21.04.2021 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Zentraler Bereich 
Lindenauer Hafen“ vom 21.01.2004, ortsüb-
lich bekanntgemacht am 24.01.2004 (sowie die 
Änderungssatzung vom 18.05.2005, ortsüblich 
bekanntgemacht am 11.06.2005), erneut be-
schlossen am 19.06.2013 und ortsüblich bekannt-
gemacht am 29.06.2013, wird für den Bereich 
aufgehoben, der in dem als Anlage beiliegenden 
Lageplan schwarz umrandet ist. Der Lageplan 
ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Zweifeln 
an der Einbeziehung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen ist die Innenkante der im 
Lageplan eingezeichneten Begrenzungslinie 
des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des Auf-
hebungsgebietes wird in Form der Ersatzbe-
kanntmachung bekannt gemacht. Der hier 
im Amtsblatt für die Aufhebungs-satzung 
des Sanierungsgebietes „Zentraler Bereich 
Lindenauer Hafen“ beigefügte Lageplan 
entspricht inhaltlich dem Original-Lageplan. 
Maßgeblich ist jedoch der ersatzbekanntge-
machte Original-Lageplan. Der Lageplan wird 
von der Stadt Leipzig, Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 
(Haus C), 04317 Leipzig; Zimmer C 6.033 zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann mon-
tags bis donnerstags von 8:00 bis 16:00 Uhr, 

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 28.04.2021 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Orts-
mitte Böhlitz-Ehrenberg“ beschlossen. In § 2 
der Aufhebungssatzung wird festgelegt, dass 
diese gem. § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der 
Bekanntmachung rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Ortsmitte Böhlitz-Ehrenberg“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 28.04.2021 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Böhlitz-
Ehrenberg“ vom 10.06.1992, ortsüblich bekannt-
gemacht am 30.09.1992, erneut beschlossen am 
19.06.2013 und ortsüblich bekanntgemacht am 
29.06.2013, wird für den Bereich aufgehoben, 
der in dem als Anlage beiliegenden Lage-
plan schwarz umrandet ist. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung. Bei Zweifeln an 
der Einbeziehung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen ist die Innenkante der im 
Lageplan eingezeichneten Begrenzungslinie 
des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des Aufhe-
bungsgebietes wird in Form der Ersatzbekanntma-
chung bekannt gemacht. Der hier im Amtsblatt für 
die Aufhebungs-satzung des Sanierungsgebietes 
„Ortsmitte Böhlitz-Ehrenberg“ beigefügte Lage-
plan entspricht inhaltlich dem Original-Lageplan. 
Maßgeblich ist jedoch der ersatzbekanntgemachte 
Original-Lageplan. Der Lageplan wird von der 
Stadt Leipzig, Amt für Wohnungsbau und Stadt-
erneuerung, Prager Straße 118-136 (Haus C), 04317 
Leipzig; Zimmer C 5.003 zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann montags bis freitags von 9.00 bis 
12.00, dienstags 13.00 bis 18.00 Uhr und donnerstags 
13.00 bis 16.00 Uhr im Zeitraum vom 25.05.2021 bis 
11.06.2021 niedergelegt. 

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über  
die Aufhebung der Sanierungssatzung  

„Zentraler Bereich Lindenauer Hafen“ nach § 162 BauGB

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die  
Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Ortsmitte Böhlitz-Ehrenberg“ nach § 162 BauGB

freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr im Zeitraum 
vom 10.05.2021 bis 28.05.2021 niedergelegt. 
Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-

Kartenmäßige Darstellung des Geltungsbereichs der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Zentraler Bereich Lindenauer Hafen“ nach § 162 BauGB

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Kartenmäßige Darstellung des Geltungsbereichs der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Ortsmitte Böhlitz-Ehrenberg“ nach § 162 BauGB

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

vorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 

machung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 

 widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 

genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
 Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 

2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften 

 über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
IV.
Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsichtnah-
mefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, § 2 Abs. 
1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 (Haus C), 
04317 Leipzig im Zimmer C 6.033 informiert. ■
Leipzig, den 22.04.2021

gez. Jung
Oberbürgermeister

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
IV.
Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsicht-
nahmefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Woh-
nungsbau und Stadterneuerung, Prager Straße 
118-136 (Haus C), 04317 Leipzig im Zimmer C 
6.033 informiert. ■
Leipzig, 29.04.2021

gez. Jung
Oberbürgermeister

■ Termine

Stadtbezirksbeirat West
31.5., 18.00 Uhr – Videokonferenz – Link und 
Tagesordnung: www.leipzig.de
 - Baubeschluss Anbau eines Aufzuges an die 

Förderschule Wladimir-Filatow-Schule, Am 
Kirschberg 49

 - Standortsuche KOMM-Haus 
 - Öffentlichkeitsarbeit (Vorschlag vom 3.5.2021)
 - Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südost
01.06., 18.30 Uhr – Videokonferenz – Link und 
Tagesordnung: http://www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost
 - Bebauungsplan Nr. 398 „Parkstadt Dösen“; 

Stadtbezirk: Südost, Ortsteil: Meusdorf; Sat-
zungsbeschluss

 - Städtebaulicher Vertrag zur Sicherung der 
Planung und Herstellung der straßenseitigen 
Erschließung, grünordnerischen und Arten-
schutzmaßnahmen für die geplanten Vorha-
ben im Bereich des künftigen Bebauungsplanes 
Nr. 398 „Parkstadt Dösen“ 

 - Straßenbenennung 1/2021
 - Erste Satzung zur Änderung der Satzung 

der Schulbezirke der Grundschulen der Stadt 
Leipzig vom 29.04.2020 

 - Gespräch zur Verkehrssituation in der Riebeck-
straße und Ausgustiner Straße

Stadtbezirksbeirat Süd
02.06., 18.00 Uhr – Videokonferenz – Link und 
Tagesordnung: https://www.leipzig.de/buerger-
service-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbei-
raete/stadtbezirksbeirat-sued/
 - Einwohneranfragen
 - Vorstellung Bebauungsplan Carrée  Artur-Hoff-

mann/Alfred-Kästner/Lößniger/Arndt-Straße
 - 1. Änderung zum Bau-und Finanzierungsbe-

schluss zur Sanierung und Umgestaltung der 
Arndtstraße im Abschnitt zwischen Karl-Lieb-
knecht-Straße und Arthur-Hoffmann-Straße, 
überplanmäßige Auszahlungen/ Aufwendun-
gen nach § 79 (1) SächsGemO

 - Ankauf des Grundstückes Wolfgang-Heinze-
Straße 29, Flurstück 267 der Gemarkung 
Connewitz zur Schaffung von vorrangig 
Sozialwohnungen

Stadtbezirksbeirat Alt-West
02.06., 17.30 Uhr – Videokonferenz – Link und 
Tagesordnung: www.leipzig.de
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau 

Lichtsignalanlage Hans-Driesch-Straße/Wil-
liam-Zipperer-Straße (Bestätigung gem. §79 
(1) SächsGemO) 

 - Änderung zum Bau- und Finanzierungsbe-
schluss VI-DS-05339 Eigenbetrieb Oper Leipzig 
– Musikalische Komödie  

 - Umbau Zuschauerhaus und Rang, Orches-
tergrabenversenkung, Erneuerung Medien-
technik, Sanierung Treppenhäuser sowie 
Grundleitungen, Außenanlagen

 - Anträge Bürgerbudget
Stadtbezirksbeirat Nordwest
03.06., 18.00 Uhr – Videokonferenz – Link und 
Tagesordnung: http://www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordwest
 - Spielplatz Sternsiedlung Nord
 - Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung 

der Stadt Leipzig 
 - Straßenbenennung 1/2021

Stadtbezirksbeirat Nord
03.06., 17.30 Uhr – Videokonferenz – Link und 
Tagesordnung: www.leipzig.de/stadtbezirksbei-
rat/stadtbezirksbeirat-nord
 - Straßenbenennung
 - Stadtbezirksbudget ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

27.05., 15.30 Uhr, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6 –  Videokonferenz
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit und der 

Tagesordnung
 - Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 

18.03.2021
 - Anträge aus dem Stadtrat
 - Vorlagen
 - Weidebedingungen für Schafe in Leipzig
 - Öffentlichkeitsarbeit des Beirates für Tier-

schutz – Fortsetzung
 - Sonstiges

Die Sitzung des Beirates für Tierschutz wird 
aufgrund der Coronapandemie als Videokon-
ferenz stattfinden. Der Vorsitzende des Beirates 
für Tierschutz bittet darum, dass Personen, die 
daran teilnehmen wollen und zu bestimmten Ta-
gesordnungspunkten mit dem Beirat sprechen 
möchten, sich vorher schriftlich unter folgender 
E-Mail: andreas.geisler@stadtrat.leipzig.de an-
melden. Darüber hinaus wird darum gebeten, 
in Ihrer Anmeldung mitzuteilen, zu welchen 
Tagesordnungspunkten Sie mit dem Beirat 
sprechen möchten, Ihren Namen und Vornamen 
sowie eine E-Mail-Adresse zu benennen, an 
die die Einladung (Link) zur Videokonferenz 
versendet werden soll. ■

Sitzung des Beirates  
für Tierschutz

Am Dienstag, 25. Mai 2021, ist der Bürgerdienst 
LE des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig-
Engelsdorf von 14.00 bis 17.00 Uhr vor dem 
Umweltinformationszentrum der Stadt Leipzig 
(UiZ) zu Gast und bietet die Möglichkeit zur 
Fahrradregistrierung. Leipzigerinnen und Leipzi-
ger können vor Ort kostenfrei und unter Einhaltung 
der geltenden Abstands- und Hygieneregeln ihr 
Fahrrad registrieren lassen, um es so besser gegen 
Diebstahl zu schützen. Weitere Infos zur Fahrradre-
gistrierung gibt es auf www.KEE-Leipzig.de oder 
unter Tel. (0341) 6 59 48 16 sowie unter Tel. (0341) 
1 23-67 11 und im Internet auf www.leipzig.de/
uiz. Persönliche Beratungen im UiZ sind derzeit 
leider nicht möglich. ■

Fahrradregistrierung mit Bür-
gerdienst LE am UiZ möglich
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Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 28.04.2021 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-
Lindenau“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungs-
satzung wird festgelegt, dass diese gem. § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Leipzig-Lindenau“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 28.04.2021 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzungen über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Leipzig-Lindenau“ 
vom 17.02.1993, ortsüblich bekanntgemacht 
am 29.11.1993, und vom 18.11.1999, ortsüblich 
bekanntgemacht am 08.01.2000, erneut beschlos-
sen am 19.06.2013 und ortsüblich bekanntge-
macht am 29.06.2013, werden für den Bereich 
aufgehoben, der in dem als Anlage beiliegenden 
Lageplan schwarz umrandet ist. Der Lageplan 
ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Zweifeln 
an der Einbeziehung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen ist die Innenkante der im 
Lageplan eingezeichneten Begrenzungslinie 
des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des Auf-
hebungsgebietes wird in Form der Ersatzbe-
kanntmachung bekannt gemacht. Der hier 
im Amtsblatt für die Aufhebungs-satzung 
des Sanierungsgebietes „Leipzig-Lindenau“ 

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 28.04.2021 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Neustädter 
Markt“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungs-
satzung wird festgelegt, dass diese gem. § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Neustädter Markt“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 28.04.2021 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzungen über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Neustädter Markt“ 
vom 19.02.1992, ortsüblich bekanntgemacht 
am 17.08.1992, und vom 10.12.2003, ortsüblich 
bekanntgemacht am 10.01.2004, erneut beschlos-
sen am 19.06.2013 und ortsüblich bekanntge-
macht am 29.06.2013, werden für den Bereich 
aufgehoben, der in dem als Anlage beiliegenden 
Lageplan schwarz umrandet ist. Der Lageplan 
ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Zweifeln 
an der Einbeziehung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen ist die Innenkante der im 
Lageplan eingezeichneten Begrenzungslinie 
des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des 
Aufhebungsgebietes wird in Form der 
Ersatzbekanntmachung bekannt gemacht. 
Der hier im Amtsblatt für die Aufhebungs-
satzung des Sanierungsgebietes „Neustädter 
Markt“ beigefügte Lageplan entspricht 
inhaltlich dem Original-Lageplan. Maßgeb-
lich ist jedoch der ersatzbekanntgemachte 
Original-Lageplan. Der Lageplan wird von 
der Stadt Leipzig, Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 
(Haus C), 04317 Leipzig; Zimmer C 5.003 zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann mon-
tags bis freitags von 9.00 bis 12.00, dienstags 
13.00 bis 18.00 Uhr und donnerstags 13.00 
bis 16.00 Uhr im Zeitraum vom 25.05.2021 
bis 11.06.2021 niedergelegt. 

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über  
die Aufhebung der Sanierungssatzung 
„Leipzig-Lindenau“ nach § 162 BauGB

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die  
Aufhebung der Sanierungssatzung 

„Neustädter Markt“ nach § 162 BauGB

beigefügte Lageplan entspricht inhaltlich dem 
Original-Lageplan. Maßgeblich ist jedoch der 
ersatzbekanntgemachte Original-Lageplan. 
Der Lageplan wird von der Stadt Leipzig, 
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung, 
Prager Straße 118-136 (Haus C), 04317 Leipzig; 
Zimmer C 5.003 zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann montags bis freitags von 9.00 bis 
12.00, dienstags 13.00 bis 18.00 Uhr und don-
nerstags 13.00 bis 16.00 Uhr im Zeitraum vom 
25.05.2021 bis 11.06.2021 niedergelegt. 

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und 

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-

Kartenmäßige Darstellung des Geltungsbereichs der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-Lindenau“ nach § 162 BauGB

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Kartenmäßige Darstellung des Geltungsbereichs der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Neustädter Markt“ nach § 162 BauGB

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

machung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
IV.
Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsicht-
nahmefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, § 2 
Abs. 1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 
(Haus C), 04317 Leipzig im Zimmer C 6.033 
informiert.■

Leipzig, den 29.04.2021
gez. Jung

Oberbürgermeister

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.
III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
IV.
Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsicht-
nahmefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Woh-
nungsbau und Stadterneuerung, Prager Straße 
118-136 (Haus C), 04317 Leipzig im Zimmer C 
6.033 informiert. ■

Leipzig, den 29.04.2021
gez. Jung

Oberbürgermeister
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Die künstlerische Leitung der Schola Can-
torum ist neu ausgeschrieben. Nach zehn-
jähriger überaus erfolgreicher pädagogi-
scher Arbeit von Marcus Friedrich sucht das 
Amt für Schule jetzt eine Nachfolgerin be-
ziehungsweise ein Nachfolger für die Sän-
gerinnen und Sänger der Kinder- und Ju-
gendchöre. Bis zum 31. Mai können sich 
Frauen und Männer mit entsprechender 
Qualifikation (siehe www.leipzig.de/stel-
lenausschreibung) bewerben. Die Kandi-
daten müssen sich auf ein mehrwöchiges 
Auswahlverfahren einstellen. Die Schola 
Cantorum Leipzig (zu Deutsch: Singschu-
le) wurde 1963 als Kinder- und Jugendchor 
gegründet und arbeitet seit 1982 unter Trä-
gerschaft der Stadt Leipzig. Über 300 Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene sin-
gen und musizieren heute in den verschie-
denen Chören und gestalten jährlich zwi-
schen 40 und 50 Konzerte über die Stadt-
grenzen Leipzigs hinaus. 
Weitere Infos: www.schola.cantorum.de ■

Schola Contorum: 
Neue Leitung gesucht

Die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH weist als 
Eigentümer der Kiessandtagebaue Kleinpösna 
und Rehbach darauf hin, dass das Baden sowie 
andere wassersportliche Aktivitäten in den 
Kiessandtagebauen Kleinpösna und Rehbach 
verboten sind. Die Gewässer sind Eigentum 
der Mitteldeutsche Baustoffe GmbH.
Durch den Tagebaubetrieb bestehen  vielfältige 
Gefahren, die für Unbefugte nicht abschätzbar 
sind. Es besteht Lebensgefahr.
Das Betreten des Betriebsgeländes ist untersagt. 
Bei Zuwiderhandlungen wird der Eigentümer 
von seinem Hausrecht Gebrauch machen. n

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
06193Petersberg OT Sennewitz, 

Kiesseen sind keine  
Badegewässer

Der Weltblutspendertag wird zu Ehren des Pio-
niers der Transfusionsmedizin - Karl Landstei-
ner (1868-1943) - seit 2004 jedes Jahr am 14. Juni, 
seinem Geburtstag, gefeiert. Landsteiner erhielt 
für seine Entdeckung des AB0-Systems der 
Blutgruppen 1930 den Nobelpreis für Medizin. 
An diesem internationalen Aktionstag wird die 
Aufmerksamkeit auf alle Menschen gerichtet, 
die mit ihrer Blutspende Leben retten. Gerade 
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, 
die seit weit über einem Jahr auch das Blut-
spendewesen vor große Herausforderungen 
stellt, bedankt sich der DRK-Blutspendedienst 
Nord-Ost bei allen Spenderinnen und Spendern 
in Sachsen für deren nicht nachlassendes Enga-
gement. Nur mit ihrer Unterstützung kann den 
Patienten geholfen werden, die beispielsweise 
bei medizinischen Notfällen auf die nur kurz 
haltbaren Präparate aus Spenderblut angewie-
sen sind, genauso aber auch denjenigen, die 
oftmals über einen langen Zeitraum hinweg 
– oder auch lebenslang – aufgrund schwerer 
Erkrankungen regelmäßig Bluttransfusionen 
benötigen. 
Alle Maßnahmen zur Minimierung des Infek-
tionsrisikos, die seit Frühjahr 2020 auf allen 
DRK-Blutspendeterminen gelten, werden seit 
ihrer Einführung von allen Besuchern der Spen-
deaktionen mit großem Verständnis umgesetzt. 
Dazu gehören die Terminreservierung, die Ein-
lasskontrolle vor Betreten der Spenderäume mit 
Kontrolle der Körpertemperatur, das Tragen von 
Mund-Nasen-Schutz im gesamten Ablauf der 
Blutspende oder der Verzicht auf einen Imbiss 
mit offenen Speisen und Getränken zugunsten 
der Ausgabe vorgepackter Imbissbeutel. Nur 
weiteres, kontinuierliches Blutspenden wird die 
Blutversorgung auch langfristig sicherstellen
Hinweis: Blutspendewillige, die sich gegen 
SARS-CoV2 mit den derzeit in der EU zugelasse-
nen Impfstoffen impfen lassen, dürfen gern zum 
Blutspenden kommen. Sinnvoll ist es, nicht am 
selben Tag wie die erste oder die zweite Impfung 
Blut zu spenden, sondern eine Nacht zwischen 
Impfung und Blutspende verstreichen zu lassen, 
um eventuell auftretende Nebenwirkungen 
voneinander abgrenzen zu können. 
Eine Terminreservierung für alle DRK-Blut-
spende-Termine ist erforderlich. Sie kann unter  
https://terminreservierung.blutspende-nord-
ost.de/ erfolgen oder auch über die kostenlose 
Hotline 0800 11 949 11. Die Vorab-Buchung von 
festen Spendezeiten dient dem reibungslosen 
Ablauf unter Einhaltung aller aktuell geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln.
Blutspendetermin im Juni 2021:
 Dienstag, 22.06.2021, 15.00-19.00 Uhr
 Leipzig Plagwitz, 
Seniorenhaus, 
 Karl-Heine-Straße 41
Das DRK-Blutspendezentrum Leipzig lädt Sie 
zur Blut- und Plasmaspende in die Prager Stra-
ße 13, 04103 Leipzig (Haltestelle – Gutenberg 
Platz/  Straßenbahnlinie 12/15) ein. Für Ihre 
Plasmaspende haben wir täglich zu folgenden 
Zeiten für Sie geöffnet: 
 Mo. 8.00-14.00 Uhr, Di. 13.00-18.30 Uhr, 
 Mi. 13.00-18.30 Uhr, Do. 13.00-18.30 Uhr, 
 Fr. 8.00-13.00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin unter 
der Telefonnummer  0341 25354410, vor Ort oder 
im Internet unter www.blutspende.de.
Für den erhöhten Zeitaufwand einer Plas-
maspende wird nach § 10 Transfusionsgesetz 
eine Aufwandsentschädigung gewährt. ■

Weltblutspendertag am  
14. Juni: Dank an alle Spender,  

die auch in der Pandemie 
große Solidarität beweisen

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
22. Mai 2021 · Nr. 10 11
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat 
am 28.04.2021 den Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 436 „Verbrau-
chermarkt Lindenthaler Hauptstraße“ gebilligt 
und die öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 
2 BauGB beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht.
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt, Zim-
mer 498 niedergelegt und kann zu den unten 
genannten Zeiten für die Dauer von zwei Wo-
chen kostenlos eingesehen werden. 
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-
Nordwest, im Ortsteil Lindenthal, östlich der 
Lindenthaler Hauptstraße, in Höhe Kiesweg 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für einen neuen Verbrauchermarkt 
geschaffen werden.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, die Begründung und die wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen werden

vom 01.06.2021 bis 30.06.2021
im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, im Aus-
stellungsbereich vor den Zimmern 496-499, 
während der Dienststunden
 Mo./Mi.  8:00 Uhr – 15:00 Uhr
 Di./Do.   8:00 Uhr – 16:00 Uhr
 Fr.    8:00 Uhr – 12:00 Uhr
zur Einsicht öffentlich ausgelegt.
Wir weisen darauf hin, dass für den gesamten 
Zeitraum, zur angemessenen Berücksichtigung 
der aktuell geltenden Kontaktbeschränkun-
gen im Zusammenhang mit der Bewältigung 
der Corona-Pandemie, ein Hygienekonzept 
umgesetzt wird und dadurch bei hohem 
Besucheraufkommen Wartezeiten nicht aus-
geschlossen werden können. Um telefonische 
Voranmeldung wird gebeten.
Zusätzlich können die gesamten Planunterla-
gen über die Webseite der Stadt Leipzig unter 
www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie 
über das zentrale Landesportal des Freistaates 
Sachsen zur Bauleitplanung unter www.bau-
leitplanung.sachsen.de eingesehen werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den 
Beschluss im Internet über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig abzurufen 
unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. 
VII-DS-01942). 
Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen abgegeben werden. Schriftliche 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 436  
„Verbrauchermarkt Lindenthaler Hauptstraße“,  

Leipzig-Nordwest – Öffentliche Auslegung des Planentwurfs

Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, oder 
per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Die in den vorliegenden Stellungnahmen ge-
nannten voraussichtlichen Umweltauswirkun-
gen beziehen sich insbesondere auf folgende 
Aussagen und Hinweise:
• Kommunale Leipziger Wasserwerke Leip-

zig GmbH zu Wasser (Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Ableitung und Ein-
leitung von Niederschlagswasser)

• Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- 
und Verwaltungsgesellschaft mbH zu 
Boden/Wasser (Grundwasserstand, Hyd-
rogeologie)

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 436 „Verbrauchermarkt Lindentha-
ler Hauptstraße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

• Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH 
zum Menschen (Erreichbarkeit des ÖPNV)

• Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie zu Boden 
(potentielle, erhöhte Radonkonzentration 
in Bodenluft, Baugrundbeschaffenheit), 
Altlasten (altenlastenrelevante Flächen in 
unmittelbarer Umgebung und mögliche 
Wechselwirkungen)

• Amt für Umweltschutz (AfU) zu Arten-
schutz (Baumpflanzungen/Begrünung), 
Schallimmission (Verkehrs- und Gewerbe-
lärm), Fläche (Stellplätze), Boden/Wasser 
(Niederschlagsversickerung, -ableitung, 
Regenwasserbewirtschaftung, Boden-
versiegelung), Klima (Dachflächen- und 
Fassadenbegrünung, ober-/unterirdischer 
Abfluss, Begrünung), Energie (Nutzung 
erneuerbarer Energie)

• Stadtplanungsamt, SG Landschafts- 
und Grünordnungsplanung zu Klima 
(Dach- und Fassadenbegrünung, Art der 
Bodenversiegelung), Boden/Wasser (Versi-
ckerungsfähiger Bodenbelag), Artenschutz 
(Baumpflanzungen)

Darüber hinaus liegen folgende Arten um-
weltbezogener Informationen vor: 
• Artenschutzrechtliche Einschätzung von 

April 2017
• Biotoperfassung von April 2017
• Baugrunduntersuchung als geotechnischer 

Bericht von Oktober 2017
• Schallimmissionsprognose von Mai 2018
• Erläuterung zur geplanten Grundstücks-

entwässerung von März 2020
• Versickerungsnachweis von Februar 2020
• Umweltbericht: Für die Belange des Um-

weltschutzes wurde im Bauleitplanverfah-
ren eine Umweltprüfung durchgeführt, 
in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet wurden. Der Umweltbericht ist 
Bestandteil der Begründung zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und enthält Informationen und Aussagen 
zu den Auswirkungen auf Fläche, Boden 
(insbesondere Altlasten, Grundwasser), 
Klima/Luft, Pflanzen, Tiere, biologische 
Vielfalt, Landschaftsbild, Menschen (insbe-
sondere Erholungspotenzial, Verkehrslärm, 
Gewerbelärm). ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
28.04.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 454 „Energieberg Leipzig-Seehausen“ nach § 
2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4 - 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt 
und kann während der Dienststunden
Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
für die Dauer von zwei Wochen kostenlos ein-
gesehen werden, er ist auch im Internet über 
das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vor-
lage Nr. VII-DS-02319). 

Bebauungsplan Nr. 454  
„Energieberg Leipzig-Seehausen“, 

Leipzig-Nord – Aufstellungsbeschluss 

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Nord, 
im Ortsteil Seehausen auf dem dortigen ehe-
maligen Deponiestandort zwischen Bundesau-
tobahn A14, Bundesstraße B2 Maximilianallee, 
Podelwitzer Weg und dem Golfpark Leipzig 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist 
planungsrechtliche Grundlage, um auf dem 
Deponiekörper und den angrenzenden ehe-
maligen Betriebsflächen eine Photovoltaikan-
lage inklusive erforderlicher Nebenanlagen 
zu errichten und zu betreiben. Im Rahmen des 
Planaufstellungsverfahrens wird geprüft, ob an 
diesem Standort außerdem Stromerzeugung 
unter Nutzung von Wasserstoff möglich ist.  ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 454 „Energieberg Leipzig-Seehausen“ (fett umrandet). 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Bebauungsplan Nr. 462 „Schulstandort  
am Bahngraben“, Leipzig-Nordwest

Aufstellungsbeschluss 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
28.04.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 462 „Schulstandort am Bahngraben“ nach § 
2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt und 
kann während der Dienststunden
 Mo./Mi.   8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
für die Dauer von zwei Wochen kostenlos ein-
gesehen werden, er ist auch im Internet über 
das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vor-
lage Nr. VII-DS-02000). 
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Nord-
west, im Ortsteil Lützschena-Stahmeln nördlich 
der Halleschen Straße, entlang der Straße am 
Bahngraben (entsprechend kartenmäßiger 
Darstellung). 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
werden die bauplanungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Errichtung einer Grund-
schule mit Hort, einschließlich Sporthalle und 
Schulsport-/Freianlagen geschaffen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 462 „Schul-
standort am Bahngraben“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

Bebauungsplan Nr. 463 „Nordwestlich  
der Straße Alte Messe“, Leipzig-Mitte

Aufstellungsbeschluss 
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
28.04.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 463 „Nordwestlich der Straße Alte Messe“ 
nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498, niedergelegt 
und kann während der Dienststunden
 Mo./Mi.   8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
für die Dauer von zwei Wochen kostenlos ein-
gesehen werden, er ist auch im Internet über 
das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vor-
lage Nr. VII-DS-02282). 
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Mitte, 
im Ortsteil Zentrum Südost auf dem alten 
Messegelände, zwischen dem Einrichtungshaus 
Porta und der Straße Alte Messe (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). 
Der Bebauungsplan ist planungsrechtliche Vo-
raussetzung zum Neubau eines Bürogebäudes. 
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplans 
wird der Bebauungsplan Nr. 379 „Einrichtungs-
haus auf der Alten Messe“, rechtskräftig seit 
dem 08.12.2012, in Teilen überplant. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 463 „Nord-
westlich der Straße Alte Messe“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 27.04.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-015156-VV-63.31-UKR einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umbau und Aufstockung Kesselhaus 
und Langbau; 7 neue Büroeinheiten ohne 
erheblichen Besucherverkehr; Umnutzung 
ehem. Kesselraum und Gaststätte zu Büro-
einheiten, Umnutzung Werkstatt zu Mehr-
zweckraum für Gymnastik / Entspannung 
/ Kindertanz, Holbeinstraße 29“, Leipzig, 
Gemarkung Schleußig, Flurstücke 94, 
30/21, im Genehmigungsverfahren nach  
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen zugelassen:
• Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 Sächs-

BO von den Anforderungen aus § 30 
SächsBO dahingehend, dass die zuläs-
sige Brandabschnittslänge geringfügig 
überschritten wird.

• Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
von den Anforderungen aus § 35 Abs. 
1 SächsBO dahingehend, dass die not-
wendige Treppe der Büroeinheit 1 ohne 
notwendigen Treppenraum vorgesehen 
ist.

• Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
von den Anforderungen aus § 33 Abs. 
1 SächsBO dahingehend, dass für die 
Nutzungseinheit 3 als 1-Raum-Büro 
mit ebenerdigen Zugang/ Ausgang un-
mittelbar ins Freie kein 2. Rettungsweg 
vorgesehen ist.

• Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
von den Anforderungen aus § 6 Abs. 3 
SächsBO dahingehend, dass sich die 
Abstandsflächen auf dem Grundstück 
überdecken dürfen.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) 
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und  

Aufstockung Kesselhaus und Langbau; 7 neue Büroeinheiten ohne erheblichen 
Besucherverkehr; Umnutzung ehem. Kesselraum und Gaststätte zu Büroeinheiten, 

Umnutzung Werkstatt zu Mehrzweckraum für Gymnastik / Entspannung / Kindertanz,  
Holbeinstraße 29“, Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstücke 94, 30/21

• Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 Sächs-
BO von den Anforderungen aus § 6 
Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass die 
Abstandsflächen des Bestandsgebäudes 
auf die Nachbargrundstücke mit den 
Flurstücksnummern 100 und 101 der 
Gemarkung Schleußig fallen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingun-

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte. 
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 

in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
West, SG Südwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 
SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl 
der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-51 27 gebeten. ■

Der Stadtverband Leipzig des „Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.“ bietet Hin-
terbliebenen von Kriegsopfern u. a. Hilfe bei der 
Gräbersuche an. Kontakt: Dr. Günter Schmidt, Mo. 
7.00-15.00 Uhr, Stadt Leipzig, Amt für Stadtgrün 
und Gewässer, Abteilung Friedhöfe, Verwal-
tungsgebäude auf dem Südfriedhof, Friedhofsweg 
3, 04299 Leipzig, I. Etage, Zimmer 12/13, Tel. 
0178/6 97 54 27, E-Mail: gedenkbuch@leipzig.de n

Hilfe bei Kriegsgräbersuche
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pfl ege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-010411-SB-63.22-CHC einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Nutzungsänderung gewerblicher Räum-
lichkeiten zu Räumlichkeiten einer Fach-
oberschule - Semper Schulen, Hohe Straße 
9“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
1071/3 im Genehmigungsverfahren nach § 
64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist 
erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung wird folgende Ab-
weichung zugelassen: Abweichung gemäß § 
67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 SächsBO dahingehend, dass eine 
bestehende Rampe mit der Neigung von 
6,5% erhalten bleiben kann.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Aufl agen und Aufl agenvorbehalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Zentrum/Sonderbauten, SG Sonderbauten; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besuche-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpfl ege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 28.04.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-014679-VV-63.40-SGR einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Hinterhauses mit 8 Wohn-
einheiten, Wurzner Straße 89“, Leipzig, 
Gemarkung Sellerhausen, Flurstück 307b, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsi-
sche Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen: Abweichung gemäß § 67 
Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 (3) SächsBO dahingehend, dass Ab-
standsfl ächen sich nicht überdecken dürfen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Aufl agen und Aufl agenvorbehalte. 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: 
„Nutzungsänderung gewerblicher Räumlichkeiten zu Räumlichkeiten 

einer Fachoberschule – Semper Schulen, Hohe Straße 9“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1071/3

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) 
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung 

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung 
eines Hinterhauses mit 8 Wohneinheiten, Wurzner Straße 

89“, Leipzig, Gemarkung Sellerhausen, Flurstück 307b

ranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Teilbaugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpfl ege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung bei 
der Bauberatung des Amtes für Bauordnung 
und Denkmalpfl ege unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-89 22 oder E-Mail abd.bauberatung@
leipzig.de gebeten. ■

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpfl ege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpfl ege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-89 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Die Stadt Leipzig teilt in ihrer Eigenschaft als nach 
Landesrecht zuständige Behörde im Sinne von § 
28 b Abs. 1 S. 3 IfSG i.V.m. § 1 Abs. 1 Infektions-
schutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung mit, dass 

Feststellung des Unterschreitens der Inzidenzwerte
ab dem 14.05.2021 die Maßnahmen des § 28 Abs. 
1 S. 1 IfSG außer Kraft treten. Die 7-Tage-Inzidenz 
lag seit dem 07.05.2021 unter dem Grenzwert von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Daher 

treten die Schutzmaßnahmen gem. § 28 b Abs. 2 IfSG 
am Freitag den 14.05.2021 außer Kraft. ■
Leipzig, den 12. Mai 2021

Burkhard Jung, Oberbürgermeister
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■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800

UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
22.05.2021
• Central-Apotheke, Grimmaische Straße 16, 04109 Leipzig
• Max-Liebermann-Apotheke, Max-Liebermann-Str. 19 E, 04157 Leipzig
• Freudemann-Apotheke, Gerhard-Ellrodt-Straße 19, 04249 Leipzig
• Adler Apotheke Liebertwolkwitz, Kirchstraße 5, 04288 Leipzig
23.05.2021
• Luisen-Apotheke, Bornaische Straße 41, 04277 Leipzig
• Aesculap-Apotheke, Pestalozzistraße 72, 04178 Leipzig
• Kopernikus-Apotheke, Jupiterstraße 48, 04205 Leipzig
• Apotheke Liebertwolkwitz, Muldentalstraße 43, 04288 Leipzig
29.05.2021
• Grassi-Apotheke, Johannisplatz 1, 04103 Leipzig
• Viktoria-Apotheke, Ferdinand-Jost-Straße 44, 04299 Leipzig
• Albert-Schweitzer-Apotheke, Lidicestraße 5, 04349 Leipzig
• Apotheke Stahmeln, Mühlenstraße 2, 04159 Leipzig
• Apotheke am Ratzelbogen, Kiewer Straße 5, 04209 Leipzig
30.05.2021
• Wilhelm-Tell-Apotheke, 
 Georg-Schumann-Str. 103 - 111, 04155 Leipzig
• Arnika-Apotheke, Holzhäuser Str. 81, 04299 Leipzig
• Apotheke am Stern, Bornaische Straße 109, 04279 Leipzig
• Domos-Apotheke, Stuttgarter Allee 10, 04209 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.apotheken-
umschau.de/Apotheken-Notdienst
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77

■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der 
„Alternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 
0163 9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Frauenmeeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative 
II“; Kontakt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; 
Mittwoch: 19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring 
Café, Roßplatz 8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, 
leipzig@na-ost.de; Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting 
Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.
de; Freitag: 18:15 – 19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 
54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 
18:15 – 19:45 Uhr Möckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtbera-
tung „IMPULS“, leipzig@na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr 
Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig im Nachbarschaftszentrum 
(Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

AKTIV & VITAL TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

In der Natur sind die Gefahren durch Zecken vor allem in Risikogebieten groß
(djd). Hinaus ins Freie, wann 
immer es geht. Noch mehr als 
in „normalen“ Jahren ist dies 
2021 das Motto vieler Men-
schen in Deutschland. Auf den 
klassischen Sommerurlaub in 
südlichen Gefilden müssen die 
meisten Familien aufgrund der 
Pandemie erneut verzichten. 
Umso mehr werden warme 
Tage am See, im Park, in den 
Bergen oder beim Picknick 
genossen. Das Ganze hat nur 
einen Haken: In der Natur 

lauern vermehrt Zecken. Durch 
einen Stich können bis zu 
50 verschiedene Krankheits-
erreger übertragen werden. 
Am bekanntesten sind die 
Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (FSME) und die Borreli-
ose. Speziell bei FSME treten im 
schlimmsten Fall Entzündun-
gen von Gehirn, Hirnhaut und 
des zentralen Nervensystems 
auf, in deren Verlauf es zu 
schweren Bewusstseinsstörun-
gen und Lähmungen kommen 

kann. Was viele nicht wissen: 
Zecken sind mittlerweile ganz-
jährig aktiv, also nicht nur im 
Frühjahr und Sommer, sondern 
bei anhaltend milder Witterung 
auch im Herbst und sogar im 
Winter. Wer einen Ausflug 
plant oder sich viel im Freien 
aufhält, sollte sich deshalb gut 
vorbereiten und schützen.

Wo sind FSME-Risiko- 
gebiete und wie kann  

man sich schützen?
Das Robert-Koch-Institut (RKI) 
veröffentlicht unter www.rki.de 
eine Karte mit den FSME-Risiko-
gebieten in Deutschland. Stand 
Februar 2021 waren 169 Kreise 
als Risikogebiete definiert. 
Gefahren bestehen vor allem 
in Bayern und Baden-Württem-
berg, in Südhessen, im südöstli-
chen Thüringen und in Sachsen. 
Einzelne Risikogebiete befinden 
sich zudem in Mittelhessen, im 
Saarland, in Rheinland-Pfalz 
und in Niedersachsen. Neu 
hinzugekommen ist erstmals ein 
Landkreis in Sachsen-Anhalt. 
Der Schutz kann bei einem Auf-
enthalt in einem Risikogebiet 
aus drei Maßnahmen bestehen. 
1. Gegen FSME kann man sich 
impfen lassen, Krankenkassen 

übernehmen die Kosten in Risi-
kogebieten. Die Impfung sollte 
möglichst früh erfolgen, weil 
zwischen den Impfterminen 
Zeit vergehen muss. 2. Beim 
Aufenthalt in der Natur lan-
ge, hautbedeckende Kleidung 
und geschlossenes Schuhwerk 
tragen. Socken über die Hose 
ziehen. 3. Kleidung und Haut 
mit insektenabweisenden Mit-
teln einsprühen. Das Repellent 
Anti Brumm Forte etwa schützt 
fünf Stunden, ist dermatologisch 
getestet und bei sparsamer 
Dosierung für Kinder ab drei 
Jahren geeignet.

Den Körper sorgfältig 
absuchen

Nach jedem Aufenthalt im 
Freien sollte man den Körper 
gründlich nach Zecken absu-
chen. Oft verbringen die kleinen 
Blutsauger noch einige Zeit 
damit, eine geeignete Einstich-
stelle ausfindig zu machen. Das 
bietet die Chance, sie rechtzeitig 
zu entfernen – mehr Infos gibt 
es unter www.antibrumm.de. 
Wanderer sollten immer auch 
ein Werkzeug zur Zeckenent-
fernung dabei haben, etwa eine 
Pinzette, eine Karte oder ein 
„Lasso“.

Zecken: klein und gefährlich.
Foto: Shutterstock/fotoupro



Anzeige

BIOMETRISCHE GLEITSICHTGLÄSER
VON RODENSTOCK 14 TAGE TESTEN
Entdecken Sie das schärfste Sehen aller Zeiten und tragen Sie Ihre biometrischen Gleitsicht- 
gläser von Rodenstock 14 Tage zur Probe – kostenlos und unverbindlich. Nach dem  
14-tägigen Test entscheiden Sie, ob Sie die Gläser zurückgeben oder weiterhin die Vorteile
von biometrischen Gleitsichtgläsern erleben möchten.

Die Aktion läuft bis zum 30.06.2021

GUTSCHEIN

Andere machen Kompromisse.  
Wir machen biometrische 
Gleitsichtgläser.

Nähere Informationen in Ihrem Geschäft oder unter www.augenoptik-findeisen.de. Einlösbar beim Kauf von Rodenstock  
Marken-Gleitsichtgläsern. Nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar..

Augenoptik Findeisen 
Naunhof | Pösna Park | Leipzig-Wiederitzsch

www.augenoptik-findeisen.de 
Tel.  034297 / 12 450 

Bei uns ist Ihr gutes Sehen in besten Händen. Denn Augenoptik 
Findeisen wird als kompetenter Partner für biometrische Gleitsicht- 
brillen von Rodenstock geschätzt. Hier erwarten Sie technische  
Ausstattung und Know-how auf höchstem Niveau.

PARTNER VON RODENSTOCK

FÜR BIOMETRISCHE 
GLEITSICHTBRILLEN

Augenoptik Findeisen bietet Gleitsichtgläser, die berücksichtigen, 
wie wir wirklich sehen: nicht nur mit den Augen, sondern auch 
mit dem Gehirn.

„Seit ich meine biometrische Gleitsicht-
brille habe, sehe ich so gut wie noch nie 
– einfach perfekt“, freut sich Andreas T.
Weshalb? „Weil meine Augen einzigartig
sind.

Auch bei Augenoptik Findeisen kann man 
jetzt die Vorteile biometrischer Gleitsicht-
gläser erleben. Die Fachoptiker für biome-
trische Augenvermessung in Großpösna 
erklären: „Was wir sehen, ist die Entschei-
dungsgrundlage für unser Gehirn. In der 
Regel werden Gleitsichtgläser aber nach 
einem Standard-Augenmodell gefertigt, 
das nur zu zwei Prozent aller Augen passt. 
Wir haben den Anspruch, Gleitsichtgläser 
zu bieten, die allen Augen 100 %ig ent-
sprechen – und so das Gehirn beim Sehen 
mit bestmöglichen Informationen unter-
stützen!“  

Ein allumfassendes  
biometrisches Augenmodell

Mit dem DNEye® Scanner von Rodenstock 
werden von jedem Auge mehrere tausend 
Datenpunkte erfasst. Diese fließen direkt 
in die Brillenglasproduktion ein – das ist 
in der Optikbranche einmalig. „Genauso 
einmalig wie mein Sehen: schärfer als je 
zuvor“, begeistert sich Andreas T.

Augenoptik Findeisen weiß: „Jeder von 
uns hat ein einzigartiges Augenprofil. Da 
braucht es Gleitsichtgläser, die bei jedem 
Blick und für jeden Winkel schärfstes Se-
hen ermöglichen. Also biometrische!“ 

Andreas T. fasst zusammen: „Ich kann die 
biometrischen Gleitsichtgläser nur jedem 
empfehlen!“
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